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BMF und Länder: Steuerliche Maßnahmen zur Abfederung der Auswirkun-

gen des Coronavirus 

Wie bereits im TAX WEEKLY # 10/2020 berichtet, hat die Bundesregierung am 

13.03.2020 angekündigt, dass den Unternehmen angesichts der wirtschaftlichen 

Beeinträchtigung durch die Folgen der Corona-Pandemie durch liquiditätsscho-

nenden Steuervollzug geholfen werden soll. Konkret geht es um Stundung, Kür-

zung von Vorauszahlungen und den Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen. 

Mit BMF-Schreiben vom 19.03.2020 hat die Finanzverwaltung nun die Maßnah-

men im Hinblick auf Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen sowie bei der 

Anpassung von Vorauszahlungen für Steuern veröffentlicht, die von den Landes-

finanzbehörden im Auftrag des Bundes verwaltet werden. Danach gilt Folgendes: 

1. Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichti-

gen können bis zum 31.12.2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge 

auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig werden-

den Steuern, die von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes ver-

waltet werden, sowie Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die 

Einkommen- und Körperschaftsteuer stellen. Diese Anträge sind nicht deshalb 

abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig 

nicht im Einzelnen nachweisen können. Bei der Nachprüfung der Vorausset-

zungen für Stundungen sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Auf die 

Erhebung von Stundungszinsen kann in der Regel verzichtet werden. § 222 

S. 3 und 4 AO bleibt unberührt (Anmerkung: Lohnsteuer und Kapitalertrag-

steuer können also nicht gestundet werden). 

2. Anträge auf Stundung der nach dem 31.12.2020 fälligen Steuern sowie Anträ-

ge auf Anpassung der Vorauszahlungen, die nur Zeiträume nach dem 

31.12.2020 betreffen, sind besonders zu begründen.  

3. Wird dem Finanzamt aufgrund Mitteilung des Vollstreckungsschuldners oder 

auf andere Weise bekannt, dass der Vollstreckungsschuldner unmittelbar und 

nicht unerheblich betroffen ist, soll bis zum 31.12.2020 von Vollstreckungs-

maßnahmen bei allen rückständigen oder bis zu diesem Zeitpunkt fällig wer-

denden Steuern im Sinne der Tz. 1 abgesehen werden. In den betreffenden 

Fällen sind die im Zeitraum ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 

Schreibens bis zum 31.12.2020 verwirkten Säumniszuschläge für diese Steu-

ern zum 31.12.2020 zu erlassen. Die Finanzämter können den Erlass durch 

Allgemeinverfügung (§ 118 S. 2 AO) regeln. 

4. Für die mittelbar Betroffenen gelten die allgemeinen Grundsätze. 

Darüber hinaus kann nach den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanz-

behörden der Länder zu gewerbesteuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung 

der Auswirkungen des Coronavirus vom 19.03.2020 bei der Festsetzung des 

Gewerbesteuermessbetrags für Zwecke der Vorauszahlungen (§ 19 Abs. 3 S. 3 

GewStG) das Finanzamt bei Kenntnis veränderter Verhältnisse hinsichtlich des 

Gewerbeertrags für den laufenden Erhebungszeitraum die Anpassung der Ge-

werbesteuer-Vorauszahlungen veranlassen. 
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In Bayern wurde bereits ein paar Tage vorher ein Formular veröffentlicht, mittels 

dessen beim Finanzamt die zinslose Stundung von Steuerzahlungen und die 

Herabsetzung von Vorauszahlungen bzw. des Steuermessbetrags für Zwecke 

der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen besonders schnell und unbürokratisch be-

antragt werden können (vgl. TAX WEEKLY Sonderausgabe vom 17.03.2020). Es 

wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass unrichtige Angaben in entsprechen-

den Anträgen strafrechtliche Folgen haben können. Voraussetzung sind Beein-

trächtigungen durch die Auswirkungen des Coronavirus. 

 Die zinslose Stundung ist nach diesem Formular vorerst für drei Monate vor-

gesehen. Sie kann mit dem Formular beim Finanzamt insbesondere für be-

reits fällige oder fällig werdende Steuern, die von den Landesfinanzbehörden 

im Auftrag des Bundes verwaltet werden, beantragt werden. Dies betrifft ins-

besondere die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer (einschließlich Nach- 

und Vorauszahlungen) und die Umsatzsteuer. Lohnsteuer und Kapitalertrag-

steuer können hingegen nicht gestundet werden. Stundungen der Gewerbe-

steuer müssen Unternehmen bei der entsprechenden Kommune beantragen. 

Es ist zu hoffen, dass auch die Kommunen den Auswirkungen des Coronavi-

rus situationsgerecht Rechnung tragen und entsprechende Stundungsanträge 

unkompliziert genehmigen. Wirtschaftsorganisationen haben diesbezüglich 

bereits öffentlich an die Kommunen appelliert. 

 Die Herabsetzung von Vorauszahlungen kann beim Finanzamt mittels dieses 

Formulars für die Einkommensteuer und die Körperschaftsteuer beantragt 

werden. In Bezug auf die Gewerbesteuer kann die Herabsetzung des Steu-

ermessbetrags für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen beantragt 

werden. Mittelbar ergibt sich daraus dann auch eine Herabsetzung von Ge-

werbesteuervorauszahlungen seitens der Kommune. 

 Auf Antrag verzichtet der Freistaat in unmittelbar von den Folgen der Corona-

Pandemie betroffenen Fällen voraussichtlich bis Jahresende auf Vollstre-

ckungsmaßnahmen. Der Antrag muss bei der zuständigen Finanzbehörde 

gestellt werden. Ein Formular gibt es dazu nicht. 

Das ausgefüllte Formular kann auf verschiedene Arten an das Finanzamt über-

mittelt werden: 

 Schriftlich per Post oder durch Einwurf in den Briefkasten des Finanzamts 

 per Telefax 

 per E-Mail (Hinweis: das Ausleserisiko durch unberechtigte Dritte übernimmt 

in diesem Fall der Antragsteller). 

Die Finanzverwaltung bittet, für Stundungs- und Herabsetzungsanträge stets das 

dafür vorgesehene Formular zu verwenden und exakt auszufüllen. Wenn sowohl 

ein Stundungs- als auch ein Herabsetzungsantrag gestellt wird, sollte der Antrag 

in zweifacher Ausfertigung eingereicht werden, da in den Ämtern zwei Arbeitsbe-

reiche bedient werden müssen. 
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In einer Pressemitteilung vom 17.03.2020 erklärt der Bayerische Finanzminister 

Füracker zudem, dass – soweit daneben pandemiebedingt organisatorische 

Probleme bestehen, Steuererklärungen fristgerecht abzugeben – auch hier ge-

holfen werde. „Die bayerischen Finanzämter werden mit Anträgen auf Fristver-

längerungen wegen Corona großzügig und möglichst unbürokratisch verfahren“, 

teilte Füracker mit. Gemeint ist hier insbesondere auch, dass die Abgabefristen 

für Lohnsteueranmeldungen und Umsatzsteuervoranmeldungen mit Wirkung 

auch für die jeweiligen Zahlungszeitpunkte jedenfalls um einen Monat verlängert 

werden können. Eine auf die Liquidität des Unternehmens bezogene erhebliche 

Härte sollte hierfür nicht Voraussetzung sein, vielmehr geht es um personelle  

oder technische Engpässe aufgrund der Corona-Krise. Es bleibt zu hoffen, dass 

man diesem Beispiel auch in anderen Bundesländern folgen wird. 

In Bezug auf die Lohnsteuer findet sich unter dem Formularabruf auf der Inter-

netseite des Bayerischen Landesamts für Steuern zudem die Aussage, dass 

Steuerabzugsbeträge im Sinne des § 222 S. 3 und 4 AO (Lohnsteuer und Kapi-

talertragsteuer) zwar nicht gestundet werden können. Für Steuerabzugsbeträge 

bestehe aber die Möglichkeit, einen Antrag auf Vollstreckungsaufschub beim zu-

ständigen Finanzamt einzureichen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass bei unmit-

telbar und nicht unerheblich betroffenen Vollstreckungsschuldnern die im Zeit-

raum ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des oben genannten BMF-

Schreibens (19.03.2020) bis zum 31.12.2020 verwirkten Säumniszuschläge zum 

31.12.2020 zu erlassen sind. Durch Vollstreckungsaufschub ohne Säumniszu-

schläge könnte sich möglicherweise eine mit der zinslosen Stundung vergleich-

bare Liquiditätswirkung erreichen lassen. 

Herabsetzungsanträge zu Vorauszahlungen bzw. zum Steuermessbetrag für 

Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen sind auf die feststehenden Vo-

rauszahlungstermine auszurichten. Um eine termingerechte Bearbeitung zu er-

möglichen, sollten die Anträge frühzeitig vor entsprechenden Terminen gestellt 

werden. Zu den Steuerarten, die von den Ländern verwaltet und vollzogen wer-

den, stehen als nächstes der 15. Mai (Gewerbesteuer) und der 10. Juni (Ein-

kommen- und Körperschaftsteuer) an. 

Stundungsanträge sind auf die jeweiligen Fälligkeitszeitpunkte der Steuern aus-

zurichten (bei der Umsatzsteuer insbesondere auf die Abgabetermine der Um-

satzsteuer-Voranmeldungen). Ggf. kann der automatische Bankeinzug zur Si-

cherheit durch Widerruf erteilter Einzugsermächtigungen vermieden werden. 

Flankierend zu den Vergünstigungen im Bereich der Stundungs- und Vollstre-

ckungsmaßnahmen haben die Finanzverwaltungen der Länder Hessen und 

Nordrhein-Westfalen auch für die Sondervorauszahlungen aufgrund von Dauer-

fristverlängerungen bei der Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen Hilfs-

maßnahmen etabliert:  

 Hessen gewährt die Möglichkeit mittels formlosen Antrages bereits getätigte 

Sondervorauszahlungen kurzfristig zurückerstattet zu bekommen. Dies soll zu 

einer Entlastung der Unternehmen in Höhe von ca. 1,5 Milliarden € führen. 
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 Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat eine 

entsprechende Anleitung herausgegeben und empfiehlt betroffenen Unter-

nehmern die Verwendung des Vordrucks „Antrag auf Dauerfristverlängerung 

– Anmeldung der Sondervorauszahlung“, um eine schnelle Bearbeitung des 

Antrages zu gewährleisten. 

Im letzten TAX WEEKLY # 10/2020 zum Maßnahmenpaket von BMF und BMWi 

zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus haben wir auch bereits darauf 

hingewiesen, dass bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden 

(z.B. Energiesteuer und Luftverkehrssteuer), die Generalzolldirektion angewiesen 

worden ist, den Steuerpflichtigen in entsprechender Art und Weise entgegenzu-

kommen. Gleiches gelte für das Bundeszentralamt für Steuern. 

Die Generalzolldirektion hat bereits entsprechend reagiert und folgenden Um-

gang dazu veröffentlicht: 

 Stundungsanträge für nachweislich (mittelbar oder unmittelbar) und nicht un-

erheblich betroffene Steuerpflichtige können bis zum 31.12.2020 unter Darle-

gung ihrer Verhältnisse gestellt werden. Die Steuern müssen bis zu diesem 

Zeitpunkt bereits fällig sein oder fällig werden. Anträge auf Stundung von 

nach dem 31.12.2020 fällig werdenden Steuern sind besonders zu begrün-

den. 

 Nachweislich (mittelbar oder unmittelbar) und nicht unerheblich betroffene 

Steuerpflichtige können bis zum 31.12.2020 unter Darlegung ihrer Verhältnis-

se einen Antrag auf Anpassung der bisher festgesetzten Vorauszahlungen 

stellen. 

 Drohen aktuell Vollstreckungsmaßnahmen, kann unter Darlegung der aktuel-

len Situation des Vollstreckungsschuldners Vollstreckungsaufschub beantragt 

werden. 

Wenn man von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen ist, soll man sich 

an das jeweils zuständige Hauptzollamt wenden. Um eine zügige Antragsbear-

beitung zu gewährleisten, sind die Anträge entsprechend zu begründen und der 

Zusammenhang zur Corona-Krise glaubhaft darzulegen. Die Hauptzollämter 

werden Anträge möglichst entgegenkommend bearbeiten. Ein Formular für diese 

Anträge bietet der Zoll (noch) nicht an. 

 

BMF: Entwurf eines BMF-Schreibens zur neuen Beschränkung der Ver-

lustverrechnung bei Einkünften aus Termingeschäften und aus dem Ausfall 

von Kapitalanlagen im Privatvermögen 

Mit Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender 

Steuergestaltungen vom 21.12.2019 wurde die Berücksichtigung von Totalverlus-

ten aus bestimmten privaten Kapitalanlagen neu geregelt. 

Inhaltlich sieht die gesetzliche Neuregelung wie folgt aus: 

https://www.zoll.de/SharedDocs/Fachmeldungen/Aktuelle-Einzelmeldungen/2020/uebergreifend_coronavirus.html?nn=280764#doc368868bodyText7
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 Verluste aus Termingeschäften, insbesondere aus dem Verfall von Optionen, 

können nur mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit den Erträgen aus 

Stillhaltergeschäften ausgeglichen werden. Die Verlustverrechnung ist be-

schränkt auf € 10.000. Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre vor-

getragen werden und jeweils in Höhe von € 10.000 mit Gewinnen aus Ter-

mingeschäften oder mit Stillhalterprämien verrechnet werden. Die Verluste 

können nicht mit anderen Kapitalerträgen verrechnet werden. Die Berücksich-

tigung der Verluste wird nicht generell versagt. Die Verlustnutzung wird zeit-

lich gestreckt und die Verluste veranlagungsübergreifend berücksichtigt (§ 20 

Abs. 6 S. 5 EStG). 

 Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforde-

rung, aus der Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 

Abs. 1 EStG, aus der Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des 

§ 20 Abs. 1 EStG auf einen Dritten oder aus einem sonstigen Ausfall von 

Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Abs. 1 EStG können nur mit Einkünften 

aus Kapitalvermögen bis zur Höhe von € 10.000 ausgeglichen werden. Nicht 

verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils 

in Höhe von € 10.000 mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet wer-

den. Entsprechendes gilt für sonstige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 

Abs. 1 EStG. Auch hier wird die Verlustnutzung zeitlich gestreckt und die Ver-

luste veranlagungsübergreifend berücksichtigt (§ 20 Abs. 6 S. 6 EStG). 

 Die Änderung ist am 01.01.2020 in Kraft getreten. Hinsichtlich der zeitlichen 

Anwendung wird dann allerdings unterschieden: § 20 Abs. 6 S. 5 EStG ist auf 

Verluste anzuwenden, die nach dem 31.12.2020 entstehen. § 20 Abs. 6 S. 6 

EStG ist auf Verluste anzuwenden, die nach dem 31.12.2019 entstehen. 

Das BMF hat nun mit Schreiben vom 16.03.2020 den Entwurf eines BMF-

Schreibens zur Ergänzung des Anwendungsschreibens zur Abgeltungsteuer an 

die Verbände gesandt. Die Verbände sind aufgefordert, bis zum 13.04.2020 Stel-

lung zu nehmen.  

In diesem BMF-Entwurf zur Ergänzung des Anwendungsschreibens zur Abgel-

tungsteuer äußert sich die Finanzverwaltung nun u.a. zur Definition der ganzen 

oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung und zur Ausbuchung 

wertloser Wirtschaftsgüter: 

 Die Uneinbringlichkeit einer Forderung liege vor, wenn dem Gläubiger keine 

gesetzlich gebilligte Möglichkeit zur Durchsetzung des Anspruchs offenstehe. 

Davon sei insbesondere dann auszugehen, wenn das Insolvenzverfahren 

mangels Masse abgelehnt worden sei. Nicht ausreichend sei die bloße Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Schuldners. Der Ver-

zicht auf eine nicht werthaltige Forderung stehe einem Forderungsausfall 

gleich. 

 Ein Wertpapier sei wertlos, wenn der Handel mit dem Wertpapier eingestellt, 

das Wertpapier aufgrund der Insolvenz der Kapitalgesellschaft eingezogen 

oder das Wertpapier infolge der Herabsetzung des Kapitals ausgebucht wor-

den sei. 
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Zudem berücksichtigt der BMF-Entwurf entsprechend das BFH-Urteil vom 

06.08.2019, VIII R 18/16, zur steuerlichen Berücksichtigung des Forderungsver-

zichts (vgl. TAX WEEKLY # 43/2019) und das BFH-Urteil vom 24.10.2017, VIII R 

13/15, zur steuerlichen Berücksichtigung des Forderungsausfalls (vgl. TAX 

WEEKLY # 51/2017). 

Schließlich wird im BMF-Entwurf darauf hingewiesen, dass die Verlustverrech-

nung des § 20 Abs. 6 S. 5 und 6 EStG nur in der Veranlagung erfolgen kann. 

 

BFH: Arbeitshilfe des BMF zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein 

bebautes Grundstück - Beitrittsaufforderung 

Das FG Brandenburg hatte kürzlich zu der seitens des BMF zur Verfügung ge-

stellten „Arbeitshilfe zur Aufteilung des Gesamtkaufpreises für eine bebautes 

Grundstück (Kaufpreisaufteilung)“ in seinem Urteil vom 14.08.2019 (3 K 3137/19) 

Stellung genommen (TAX WEEKLY # 2/2020). 

Hintergrund: 

Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die AfA von Gebäuden (§ 7 Abs. 4 

bis 5a EStG) ist es bei Gesamtkaufpreisen regelmäßig erforderlich, diese aufzu-

teilen in einen Anteil für das Gebäude, das der Abnutzung unterliegt, und einen 

Anteil für Grund und Boden, der keinerlei Abnutzung unterliegt.  

Erfolgt diese Aufteilung bereits im notariellen Kaufvertrag durch Vereinbarung 

zwischen Verkäufer und Käufer, waren die dort getroffenen Festlegungen nach 

der bisherigen Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 16.09.2015, IX R 12/14) 

grundsätzlich maßgeblich. Lediglich bei nur zum Schein getroffenen oder gestal-

tungsmißbräuchlichen Absprachen oder wenn eine Gesamtwürdigung der Um-

stände dazu führt, dass die vertragliche Kaufpreisaufteilung die tatsächlichen 

Wertverhältnisses in grundsätzlicher Weise verfehlt und das Ergebnis wirtschaft-

lich nicht haltbar ist, sollte anderes gelten.  

Für diese Fälle (bzw. wenn eine solche Aufteilung nicht vereinbart wurde) stellen 

die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder seit mehreren Jahren 

eine Arbeitshilfe zur Verfügung, die es (unter Berücksichtigung der Rechtspre-

chung des BFH zur getrennten Preisermittlung ermöglicht, in einem typisierten 

Verfahren eine Kaufpreisaufteilung vorzunehmen bzw. die Plausibilität einer nota-

riell vereinbarten Kaufpreisaufteilung (wie hier) zu prüfen.  

Beitrittsaufforderung des BFH: 

Der IX. Senat des BFH nimmt das Revisionsverfahren nun zum Anlass, sich 

grundlegend mit der Frage zu befassen, welche Bedeutung der vom BMF zur 

Verfügung gestellten „Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein 

bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung)“ bei der Aufteilung eines vertraglich 

vereinbarten Kaufpreises auf Grund und Gebäude nach den realen Verkehrswer-

ten (siehe auch BFH Urteil vom 16.09.2015, IX R 12/24) für Zwecke der AfA Be-

messung zukommt. Vor diesem Hintergrund hat der BFH bereits mit Beschluss 

vom 21.01.2020 (IX R 26/19) das BMF zum Beitritt zu diesem Verfahren aufge-

fordert. 
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BFH: Dem Verkäufer vorbehaltene Nutzungen als grunderwerbsteuerliche 

Gegenleistung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG 

Mit Urteil vom 05.12.2019 (II R 37/18) hat der BFH entschieden, dass eine Ge-

genleistung für das Grundstück darin zu sehen ist, dass sich der Käufer beim 

Kauf eines Grundstücks verpflichtet, dieses dem Verkäufer ohne angemessenes 

Entgelt zur Nutzung zu überlassen. 

Im Urteilsfall erwarb die Klägerin mit notariell beurkundetem Kaufvertrag ein 

Grundstück vom Verkäufer. Das Grundstück war mit mehreren Gebäuden be-

baut, von denen drei genutzt wurden. Die anderen Gebäude befanden sich in 

schlechtem baulichen Zustand und standen leer. In dem Kaufvertrag räumte die 

Klägerin dem Verkäufer das Recht ein, seine bisherige Nutzung bei zwei der drei 

Gebäuden zunächst für 30 Jahre unentgeltlich fortzusetzen. Weiterhin wurde die 

Zahlung eines Geldbetrages i. H. v. 100.000 € zur Ablösung bestehender Lasten 

von dem Verkäufer an die Klägerin vereinbart.  

Das Finanzamt setzte Grunderwerbsteuer fest und zog dabei zuletzt den Kapi-

talwert der dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen als Gegenleistung heran, 

den es zuletzt mit 491.462,20 € bezifferte. Die hiergegen gerichtete Klage hatte 

Erfolg und das Finanzgericht hob den Bescheid auf, da die Steuer auf 0 € festzu-

setzen sei. 

Der BFH sah letztlich die Revision des Finanzamts als begründet an und verwies 

die Sache an das Finanzgericht zurück. 

Gemäß § 8 Abs. 1 GrEStG bemisst sich die Grunderwerbsteuer grundsätzlich 

nach dem Wert der Gegenleistung. Als solche Gegenleistung gilt bei einem Kauf 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG der Kaufpreis einschließlich der vom Käufer 

übernommenen sonstigen Leistungen und der dem Verkäufer vorbehaltenen 

Nutzungen. Nutzungen sind gemäß § 100 BGB u.a. die Vorteile, welche der Ge-

brauch der Sache oder des Rechts gewährt. Sie gebühren nach § 446 S. 2 BGB 

von der Übergabe der Sache an dem Käufer. Wird die Norm vertraglich abbe-

dungen, belässt der Grundstückskäufer also die Nutzungen dem Verkäufer über 

diesen Zeitpunkt hinaus, liegt darin ein geldwerter Vorteil, den der Käufer für den 

Erwerb der Sache hingibt. Dies rechtfertigt die Einbeziehung der dem Verkäufer 

vorbehaltenen Nutzungen in die Gegenleistung. 

Für die Bestimmung der Gegenleistung ist nicht maßgebend, was die Vertrag-

schließenden als Gegenleistung für das Grundstück bezeichnen, sondern zu wel-

chen Leistungen sie sich tatsächlich verpflichtet haben. 

Die Klägerin hatte für den Kauf des Grundstücks keinen Kaufpreis zu entrichten; 

stattdessen hatte der Verkäufer eine Zuzahlung in Höhe von 100.000 € zu leis-

ten, also einen negativen Kaufpreis. 

Daneben hat die Klägerin dem Verkäufer das Recht eingeräumt, seine bisherige 

Nutzung zweier Gebäude für 30 Jahre unentgeltlich fortzusetzen. "Unentgeltlich" 

bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Klägerin vom Verkäufer kein ge-

sondertes Entgelt für die Überlassung der Gebäude fordert. Der Wert der Nut-
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zungen stellt vielmehr eine grunderwerbsteuerrechtliche Gegenleistung der Klä-

gerin für den Erhalt des Grundstücks dar. 

Bemessungsgrundlage i.S. von § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG ist demge-

mäß der Wert der Nutzungen abzüglich der Zuzahlung des Verkäufers in Höhe 

von 100.000 €. 

Das Finanzgericht wird im zweiten Rechtsgang Feststellungen zum Umfang der 

dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen zu treffen und das Nutzungsrecht zu 

bewerten haben. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 13.03.2020 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-231/19 11.03.2020 

Reference for a preliminary ruling — Value Added Tax (VAT) — Directive 
2006/112/EC — Article 135(1)(g) — Exemptions for the management of special 
investment funds — Supply of a package of services using an IT platform — 
Single supply — Management company — Minority share of special invest-
ment funds 

C-94/19 11.03.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Sechste 
Richtlinie 77/388/EWG – Art. 2 und 6 – Geltungsbereich – Steuerbare Umsät-
ze – Entgeltlich erbrachte Dienstleistung – Entsendung von Personal einer 
Muttergesellschaft an ihre Tochtergesellschaft – Auf die entstandenen Kosten 
beschränkte Erstattung durch die Tochtergesellschaft 

 

Alle am 19.03.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 82/17 25.09.2019 Verständigungsverfahren nach dem EU-Schiedsübereinkommen 

II R 40/16 27.11.2019 Grunderwerbsteuerbefreiung für kirchlichen Schulträgerwechsel 

II R 37/18 05.12.2019 
Dem Verkäufer vorbehaltene Nutzungen als grunderwerbsteuerrechtliche Ge-
genleistung 

 VI R 30/17 18.12.2019 
Keine Kürzung der einbehaltenen Lohnsteuer bei überwiegend nicht qualifizier-
tem Betrieb eines Handelsschiffes im Wirtschaftsjahr 

VIII R 27/17 14.01.2020 
Zur Frage der Gewerblichkeit der Tätigkeit eines externen Datenschutzbeauf-
tragten  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 14/20 vom 19.3.2020 

IX R 26/19 21.01.2020 
Arbeitshilfe des BMF zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes 
Grundstück - Beitrittsaufforderung 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224361&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1702542
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224341&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1685618
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44301&pos=0&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44304&pos=1&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44307&pos=2&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44310&pos=3&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44313&pos=4&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44235&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44316&pos=5&anz=52
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Alle am 19.03.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX R 1/19 10.12.2019 
Vertrauensschutz bei der Anwendung der bisherigen Rechtsprechungsgrund-
sätze zur Berücksichtigung von nachträglichen Anschaffungskosten aus eigen-
kapitalersetzenden Finanzierungshilfen 

I R 25/17 23.09.2019 
Anwendung der Spartenrechnung nach § 8 Abs. 9 KStG auch auf sog. Altver-
luste 

 

Alle bis zum 20.03.2020 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

IV A 3 -S 
0336/19/ 
10007 :002 

19.03.2020 
Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Corona-

virus (COVID-19/SARS-CoV-2) 

V A 2 -O 
2000/19/ 
10008 :001 

11.03.2020 

Anwendung von BMF-Schreiben und gleich lautenden Erlassen der obersten 

Finanzbehörden der Länder; BMF-Schreiben und gleich lautende Erlasse, die 

bis zum 10. März 2020 ergangen sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44319&pos=6&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44322&pos=7&anz=52
IV%20A%203%20-S%200336/19/10007%20:002
IV%20A%203%20-S%200336/19/10007%20:002
IV%20A%203%20-S%200336/19/10007%20:002
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2020-03-11-anwendung-bmf-schreiben-gleich-lautende-erlasse-bis-10-03-2020.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2020-03-11-anwendung-bmf-schreiben-gleich-lautende-erlasse-bis-10-03-2020.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2020-03-11-anwendung-bmf-schreiben-gleich-lautende-erlasse-bis-10-03-2020.html
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E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 19. März 2020 


Oberste Finanzbehörden  
der Länder  


 
BETREFF   Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des  Coronavirus  


(COVID-19/SARS-CoV-2)  


GZ IV A 3 - S 0336/19/10007 :002 
DOK 2020/0265898 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


In weiten Teilen des Bundesgebietes sind durch das Coronavirus beträchtliche wirtschaftliche 
Schäden entstanden oder diese werden noch entstehen. Es ist daher angezeigt, den 
Geschädigten durch steuerliche Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten entgegen-
zukommen. 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt daher im Hinblick auf 
Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen sowie bei der Anpassung von Vorauszahlungen 
für Steuern, die von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes verwaltet werden, 
Folgendes: 


1. Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen 
können bis zum 31. Dezember 2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf 
Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig werdenden Steuern, 
die von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes verwaltet werden, sowie 
Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Körperschaft-
steuer stellen. Diese Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen 
die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. Bei der 
Nachprüfung der Voraussetzungen für Stundungen sind keine strengen Anforderungen 
zu stellen. Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann in der Regel verzichtet werden. 
§ 222 Satz 3 und 4 AO bleibt unberührt. 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 2. Anträge auf Stundung der nach dem 31. Dezember 2020 fälligen Steuern sowie Anträge 
auf Anpassung der Vorauszahlungen, die nur Zeiträume nach dem 31. Dezember 2020 
betreffen, sind besonders zu begründen. 


3. Wird dem Finanzamt aufgrund Mitteilung des Vollstreckungsschuldners oder auf 
andere Weise bekannt, dass der Vollstreckungsschuldner unmittelbar und nicht 
unerheblich betroffen ist, soll bis zum 31. Dezember 2020 von Vollstreckungsmaß-
nahmen bei allen rückständigen oder bis zu diesem Zeitpunkt fällig werdenden Steuern 
im Sinne der Tz. 1 abgesehen werden. In den betreffenden Fällen sind die im Zeitraum 
ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Schreibens bis zum 31. Dezember 2020 
verwirkten Säumniszuschläge für diese Steuern zum 31. Dezember 2020 zu erlassen. 
Die Finanzämter können den Erlass durch Allgemeinverfügung (§ 118 Satz 2 AO) 
regeln. 


4. Für die mittelbar Betroffenen gelten die allgemeinen Grundsätze. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 












BUNDESFINANZHOF Urteil vom 24.10.2017, VIII R 13/15
ECLI:DE:BFH:2017:U.241017.VIIIR13.15.0


Insolvenzbedingter Ausfall einer privaten Darlehensforderung als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen


Leitsätze


1. Der endgültige Ausfall einer Kapitalforderung i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG in der privaten Vermögenssphäre führt nach
Einführung der Abgeltungsteuer zu einem steuerlich anzuerkennenden Verlust nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Satz 2, Abs. 4
EStG.
2. Von einem Forderungsausfall ist erst dann auszugehen, wenn endgültig feststeht, dass keine weiteren Rückzahlungen
mehr erfolgen werden. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Schuldners reicht hierfür in der
Regel nicht aus.


Tenor


Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 11. März 2015  7 K 3661/14 E aufgehoben.
Die Sache wird an das Finanzgericht Düsseldorf zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des gesamten Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Eheleute, die im Streitjahr (2012) zusammen zur Einkommensteuer
veranlagt wurden. Der Kläger gewährte einem Dritten mit Vertrag vom 11. August 2010 ab dem 12. August 2010 ein mit
5 % zu verzinsendes Darlehen in Höhe von insgesamt 24.274,34 EUR. Seit dem 1. August 2011 erfolgten die
vereinbarten Rückzahlungen nicht mehr. Über das Vermögen des Darlehensnehmers wurde am 1. August 2012 das
Insolvenzverfahren eröffnet. Der Kläger meldete die noch offene Darlehensforderung in Höhe von 19.338,66 EUR zur
Insolvenztabelle an.


2 Mit der Einkommensteuererklärung für 2012 machte der Kläger den Ausfall der Darlehensforderung als Verlust bei den
Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Mit Bescheid vom 14. November 2013 wurde die Einkommensteuer durch
den Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--) ohne Berücksichtigung dieses Verlusts festgesetzt.


3 Der hiergegen erhobene Einspruch und die Klage vor dem Finanzgericht (FG) blieben erfolglos. Das FG stützte sich in
seinem Urteil vom 11. März 2015  7 K 3661/14 E darauf, dass Aufwendungen, die das Kapital eines Darlehens
betreffen, nicht von § 20 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr anzuwendenden Fassung (EStG) erfasst
würden.


4 Mit der vom FG zugelassenen Revision rügen die Kläger die Verletzung materiellen Rechts. Insbesondere sei unter
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG nicht nur die Veräußerung von sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, sondern auch der
Vermögensabfluss im Falle des Totalverlusts der Kapitalforderung zu erfassen. Eine Differenzierung zwischen
Veräußerung und Totalverlust verstoße jedenfalls gegen Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes.


5 Die Kläger beantragen,


das angefochtene Urteil des FG aufzuheben und die Einkommensteuerfestsetzung 2012 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 10. Oktober 2014 unter Berücksichtigung weiterer negativer Einkünfte aus
Kapitalvermögen in Höhe von 19.338,66 EUR abzuändern.


6 Das FA beantragt,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


7 Es ist der Meinung, der Forderungsausfall sei kein Surrogat für die Veräußerung, es handle sich nicht um eine finale
Folge der Kapitalüberlassung, sondern um einen Vermögensschaden.


8 Das Bundesministerium der Finanzen ist dem Verfahren beigetreten und hat keinen Antrag gestellt.


Entscheidungsgründe
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II.


9 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der finanzgerichtlichen Entscheidung und zur Zurückverweisung
der Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG ist rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass der streitbefangene
Forderungsausfall nicht zu einem steuerlich zu berücksichtigenden Verlust i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 i.V.m.
Satz 2 und Abs. 4 EStG führt. Es hat aus seiner Sicht zu Recht keine hinreichenden Feststellungen getroffen, die dem
Senat eine abschließende Entscheidung ermöglichen, ob und in welcher Höhe der Verlust im Streitjahr entstanden ist.
Die Sache wird daher zur Nachholung der erforderlichen Feststellungen an das FG zurückverwiesen.


10 1. Nach Auffassung des Senats führt auch der endgültige Ausfall einer Kapitalforderung i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7
EStG in der privaten Vermögenssphäre zu einem steuerlich anzuerkennenden Verlust nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7,
Satz 2, Abs. 4 EStG.


11 a) Mit der Einführung der Abgeltungsteuer im Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14. August 2007 (BGBl I
2007, 1912) sollte eine vollständige steuerrechtliche Erfassung aller Wertveränderungen im Zusammenhang mit
Kapitalanlagen erreicht werden (vgl. BTDrucks 16/4841, S. 33, 55 ff.; herrschende Meinung, vgl. auch Jochum, in:
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 20 Rz A 5, A 22, D/9 1; v. Beckerath in Kirchhof, EStG, 17. Aufl., § 20 Rz 142;
Geurts in Bordewin/Brandt, § 20 EStG Rz 740; Jansen, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2016, 2729, 2730; Spieker,
Der Betrieb --DB-- 2016, 197; Weber-Grellet, DStR 2013, 1357, 1359 f.; Dinkelbach, DStR 2011, 941; Bode, DStR
2009, 1781, 1783). Dafür wurde die traditionelle quellentheoretische Trennung von Vermögens- und Ertragsebene für
Einkünfte aus Kapitalvermögen aufgegeben (so auch Jachmann-Michel/Lindenberg in Lademann, EStG, § 20 EStG
Rz 1; Aigner, Wegfall der Einkunftsquelle bei den Kapitaleinkünften --§ 20 EStG n.F.--, S. 68; Aigner, DStR 2016,
345 f.; Anemüller/Lohkamp, Der Erbschaft-Steuer-Berater 2016, 121, 125; Dinkelbach, DStR 2011, 941, 944).


12 Ausdrücklich ist dies in der Übergangsvorschrift des § 52a Abs. 10 Satz 7 Halbsatz 2 EStG niedergelegt (eingeführt
durch das Jahressteuergesetz 2009 vom 19. Dezember 2008 --BGBl I 2008, 2794--; jetzt: § 52 Abs. 28 Satz 16
Halbsatz 3 EStG n.F.), wonach Kapitalforderungen i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 EStG in der am 31. Dezember
2008 anzuwendenden Fassung künftig auch dann vorliegen, "wenn eine Trennung zwischen Ertrags- und
Vermögensebene möglich erscheint" (so auch Aigner, Wegfall der Einkunftsquelle bei den Kapitaleinkünften --§ 20
EStG n.F.--, S. 67, 81 f.). Für nach Einführung der Abgeltungsteuer angeschaffte Kapitalanlagen gilt dies auch
unabhängig von der Übergangsvorschrift des § 52a Abs. 10 Satz 7 EStG, da die "theoretisch mögliche
Unterscheidung zwischen Ertrags- und Vermögensebene [...] im Rahmen der Abgeltungsteuer für neu angeschaffte
Kapitalanlagen ohnehin wegfällt" (BTDrucks 16/10189, S. 66).


13 b) Nach Auffassung des Senats ist Folge dieses Paradigmenwechsels, dass nach Einführung der Abgeltungsteuer der
endgültige Ausfall einer Kapitalforderung i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG zu einem gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7,
Satz 2, Abs. 4 EStG steuerlich zu berücksichtigenden Verlust führt. Insoweit ist eine Rückzahlung der
Kapitalforderung, die --ohne Berücksichtigung der in § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG gesondert erfassten Zinszahlungen--
unter dem Nennwert des hingegebenen Darlehens bleibt, dem Verlust bei der Veräußerung der Forderung
gleichzustellen, wenn endgültig feststeht, dass (über bereits gezahlte Beträge hinaus) keine weiteren Rückzahlungen
(mehr) erfolgen werden. Inwieweit dies auch für einen Forderungsverzicht gilt, kann vorliegend dahinstehen.


14 aa) Dem engen Veräußerungsbegriff trägt § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG Rechnung, der der Veräußerung verschiedene
Ersatztatbestände gleichstellt, um alle Wertveränderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen zu erfassen
(BTDrucks 16/4841, S. 56). Danach ist u.a. auch die Rückzahlung von privaten Darlehensforderungen nach § 20
Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 i.V.m. Satz 2 EStG steuerbar. Aus dieser Gleichstellung folgt, dass die Fälle der Veräußerung und
Rückzahlung im Rahmen der Gewinnermittlung gemäß § 20 Abs. 4 EStG den gleichen Grundsätzen unterliegen.


15 bb) Eine Veräußerung i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG ist die entgeltliche Übertragung des --zumindest
wirtschaftlichen-- Eigentums auf einen Dritten. Zwar fehlt es bei einem Forderungsausfall an dem für eine
Veräußerung in diesem Sinne notwendigen Rechtsträgerwechsel. Aus der Gleichstellung der Rückzahlung mit dem
Tatbestand der Veräußerung einer Kapitalforderung in § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG folgt jedoch, dass auch eine endgültig
ausbleibende Rückzahlung zu einem Verlust i.S. des § 20 Abs. 4 Satz 1 EStG führen kann.


16 cc) Dies folgt auch aus dem Gebot der Folgerichtigkeit (Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29. März
2017  2 BvL 6/11, BFH/NV 2017, 1006, Rz 104, m.w.N.); denn führt die Rückzahlung der Kapitalforderung über dem
Nennwert zu einem Gewinn i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Satz 2, Abs. 4 EStG, muss auch eine Rückzahlung unter
dem Nennwert zu einem steuerlich zu berücksichtigenden Verlust führen.


17 dd) Zudem führt auch die Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter ohne Gegenleistung zu einem Veräußerungsverlust
(zur Anteilsübertragung s. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 12. Mai 2015 IX R 57/13, BFH/NV 2015, 1364),
so dass auch insoweit eine Gleichstellung des Ausfalls einer Rückzahlung geboten ist. Wirtschaftlich betrachtet macht
es keinen Unterschied, ob der Steuerpflichtige die Forderung noch kurz vor dem Ausfall zu Null veräußert, oder ob er
sie --weil er keinen Käufer findet oder auf eine Quote hofft-- behält (Schmitt-Homann, Betriebs-Berater --BB-- 2010,
351, 353; Kellersmann, Finanz-Rundschau 2012, 57, 65; Aigner, Juris-Monatszeitschrift 2015, 119, 123; Aigner, DStR
2016, 345, 347; Doege, Die Steuerberatung 2008, 440, 442; Spieker, DB 2016, 197, 198; Jansen, DStR 2016, 2729,
2730; Niedersächsisches FG, Urteil vom 21. Mai 2014  2 K 309/13, Entscheidungen der Finanzgerichte 2014, 1584).
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In beiden Fällen erleidet der Steuerpflichtige eine Einbuße seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die die gleiche
steuerliche Berücksichtigung finden muss (Buge in Herrmann/Heuer/Raupach, § 20 EStG Rz 531; Schmitt-Homann,
BB 2010, 351, 353; Jansen, DStR 2016, 2729, 2730; bezüglich Gesellschafterdarlehen: Bode, DStR 2009, 1781,
1783; Bayer, DStR 2009, 2397, 2401).


18 ee) Die etwaige Gefahr einer ausufernden Verlustnutzung bei Berücksichtigung von Forderungsausfällen steht
derjenigen beim Verkauf einer Darlehensforderung gleich und wird im Übrigen schon durch die nach § 20 Abs. 6 EStG
beschränkte Verrechenbarkeit von Verlusten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen begrenzt (vgl. BFH-Urteile vom
12. Januar 2016 IX R 48/14, BFHE 252, 423, BStBl II 2016, 456; IX R 49/14, BFHE 252, 430, BStBl II 2016, 459;
IX R 50/14, BFHE 252, 436, BStBl II 2016, 462).


19 c) Wie die Veräußerung ist die Rückzahlung ein Tatbestand der Endbesteuerung. Danach liegt ein steuerbarer Verlust
aufgrund eines Forderungsausfalls erst dann vor, wenn endgültig feststeht, dass (über bereits gezahlte Beträge
hinaus) keine (weiteren) Rückzahlungen (mehr) erfolgen werden. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das
Vermögen des Schuldners reicht hierfür in der Regel nicht aus (vgl. BFH-Urteil vom 25. Januar 2000 VIII R 63/98,
BFHE 191, 115, BStBl II 2000, 343). Etwas anderes gilt, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse
abgelehnt worden ist (vgl. BFH-Urteile vom 27. November 2001 VIII R 36/00, BFHE 197, 394, BStBl II 2002, 731; vom
12. Dezember 2000 VIII R 22/92, BFHE 194, 108, BStBl II 2001, 385) oder aus anderen Gründen feststeht, dass keine
Rückzahlung mehr zu erwarten ist (vgl. BFH-Urteil vom 13. Oktober 2015 IX R 41/14, BFH/NV 2016, 385; vgl. auch
Völlmeke, DStR 2005, 2024).


20 d) Im Zeitpunkt der Tatbestandsverwirklichung errechnet sich die Höhe des Rückzahlungsverlusts nach § 20 Abs. 4
EStG als Unterschied zwischen den Einnahmen aus den Rückzahlungen nach Abzug der Aufwendungen, die im
unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Ausfall der Forderung stehen, und den Anschaffungskosten.


21 2. Die Entscheidung des FG beruht auf anderen Rechtsgrundsätzen. Sie ist daher aufzuheben.


22 Das Darlehen des Klägers war auf Rückzahlung angelegt und somit eine Kapitalforderung i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7
EStG. Fällt diese Kapitalforderung endgültig aus, kann die entsprechende Vermögensminderung nach den oben
genannten Grundsätzen einen steuerbaren Verlust i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 i.V.m. Satz 2 und Abs. 4 EStG
darstellen.


23 3. Die Sache ist nicht spruchreif. Ob die streitbefangenen Rückzahlungen bereits im Streitjahr endgültig ausgeblieben
sind und die oben dargelegten Voraussetzungen für die Berücksichtigung des Verlusts des Klägers erfüllt sind, kann
der Senat auf Grundlage der Feststellungen des FG, das hierzu von seinem Standpunkt aus keine Feststellungen
treffen musste, nicht überprüfen. Das FG wird die notwendigen Feststellungen im zweiten Rechtsgang nachzuholen
haben.


24 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.


25 5. Eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung (§ 93 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 121 FGO) kommt auch mit
Rücksicht auf den Schriftsatz des Klägers vom 6. November 2017 nicht in Betracht. Dem Senat ist es nach § 118
Abs. 2 FGO versagt, neuen Tatsachenvortrag zum Verlustzeitpunkt zu berücksichtigen. In rechtlicher Hinsicht enthält
der Schriftsatz weder über die o.g. Entscheidungsgründe hinausgehende Aspekte noch die Rüge fehlerhaften
Verfahrens. Daher ergeben sich für den Senat keine Gesichtspunkte, die eine Wiedereröffnung der mündlichen
Verhandlung rechtfertigen könnten.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 77/17 vom 20.12.2017, Pressemitteilung Nr. 14/19 vom 13.3.2019, Pressemitteilung
Nr. 74/19 vom 14.11.2019
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Aktenzeichen: 3 K 3137/19


Dokumenttyp: Urteil
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Normen: § 162 Abs 1 AO, § 21 Abs 1 
EStG, § 7 Abs 4 S 1 EStG, § 9 
Abs 1 S 3 Nr 7 EStG


Kaufpreisaufteilung mittels Arbeitshilfe des BMF


Leitsatz


1.
Die „Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück 
(Kaufpreisaufteilung)“ des BMF ist für die Kaufpreisaufteilung, insbesondere für die 
Ermittlung des Sachwerts des Gebäudes, methodisch geeignet und führt zu 
nachvollziehbaren Ergebnissen.
2.
Die Arbeitshilfe erfasst zwar die Bodenpreissteigerung örtlich exakt, die 
Baupreissteigerung jedoch nur im deutschlandweiten Mittel. Dies führt jedoch nicht zu 
nennenswerten Verschiebungen und bewegt sich noch im Rahmen zulässiger 
Typisierung.


Revision eingelegt, Aktenzeichen des BFH: IX R 26/19


Tenor


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin.


Die Revision zum Bundesfinanzhof wird zugelassen.


Tatbestand


Die Beteiligten streiten um eine Kaufpreisaufteilung für Zwecke der AfA bei den 
Vermietungseinkünften, und zwar um die Frage, ob der Aufteilung im Kaufvertrag zu 
folgen oder eine anderweitige Schätzung vorzunehmen ist.


I.1.
Die Klägerin erwarb mit notariellem Kaufvertrag vom 26.04.2017 die 1-Zimmer-
Eigentumswohnung in der B…-straße in C…, im Aufteilungsplan der WEG mit Nr. … 
bezeichnet, gelegen im 2. OG, mit einer Größe von 38,83 m², verbunden mit einem 
Miteigentumsanteil von 38,577/1000 an dem Grundstück mit der Größe von 1.185 m², 
einem Sondernutzungsrecht an einem Kellerraum und dem Sondernutzungsrecht an 
der unteren Ebene eines Doppelgaragenplatzes. Das Haus wurde im Jahr 1973 
fertiggestellt.


Gemäß Kaufvertrag beträgt der Kaufpreis 110.000 €, wovon 2.642,05 € auf den Anteil 
an der bis 30.04.2017 angesammelten Instandhaltungsrücklage entfallen. Weiter heißt 
es im Vertrag: „Im Kaufpreis enthalten ist das Entgelt für den anteiligen Wert des 
Grundstücks, den die Beteiligten nach bestem Wissen zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses mit 20.000 € beziffern.“
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Der Kaufpreis einschließlich Nebenkosten betrug 118.002 €.


Der Zustand der Wohnung vor Übergabe an die Klägerin ist auf sieben Farbfotos 
dokumentiert (FG-A Bl. 68-74).


Die Wohnung ist vermietet, die Kaltmiete beträgt monatlich 540 €, der 
Betriebskostenvorschuss 110 €, zusammen 650 € monatlich (Mietvertrag in 
Grundstücksakte, unfoliiert).


2.
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in C… leitet regelmäßig Bodenrichtwerte 
ab und veröffentlicht diese. Für das verfahrensgegenständliche Grundstück haben sich 
die Bodenrichtwerte wie folgt entwickelt:


Stichtag 01.01. des Jahres Bodenrichtwert in €/m²


2002      650 bei GFZ 2,0, 490 bei GFZ 1,0


2003      600 bei GFZ 2,0, 450 bei GFZ 1,0


2004      540


2005      500


2006      500


2007      500


2008      500


2009      500


2010      500


2011      500


2012      550


2013      550


2014      580


2015      750


2016   1.100 


2017   1.700 


2018   2.400 


2019   2.600 


Daraus ergeben sich auf den 01.01.2017 rechnerisch für das gesamte Grundstück der 
WEG (1.185 m²) 2.014.500 € und damit für den Anteil der verfahrensgegenständlichen 
Wohnung rechnerisch (38,577/1000) 77.713 €.


3.a)
Das Bundesministerium der Finanzen – BMF – bietet auf seiner Website eine 
„Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück 
(Kaufpreisaufteilung)“ in Form eines Excel-Formulars mit einer Anleitung an. Auf der 
Website heißt es dazu:


„Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für Absetzungen für Abnutzung von 
Gebäuden (§ 7 Absatz 4 bis 5a Einkommensteuergesetz) ist es in der Praxis häufig 
erforderlich, einen Gesamtkaufpreis für ein bebautes Grundstück auf das Gebäude, das 
der Abnutzung unterliegt, sowie den nicht abnutzbaren Grund und Boden aufzuteilen. 
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist ein Gesamtkaufpreis für ein bebautes 
Grundstück nicht nach der sogenannten Restwertmethode, sondern nach dem 
Verhältnis der Verkehrswerte oder Teilwerte auf den Grund und Boden einerseits sowie 
das Gebäude andererseits aufzuteilen (vgl. BFH-Urteil vom 10. Oktober 2000 IX R 
86/97, BStBl II 2001, 183). Die obersten Finanzbehörden von Bund und Ländern 
stellen eine Arbeitshilfe als xls-Datei zur Verfügung, die es unter Berücksichtigung der 
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höchstrichterlichen Rechtsprechung ermöglicht, in einem typisierten Verfahren 
entweder eine Kaufpreisaufteilung selbst vorzunehmen oder die Plausibilität einer 
vorliegenden Kaufpreisaufteilung zu prüfen. Zusätzlich steht eine Anleitung für die 
Berechnung zur Aufteilung eines Grundstückskaufpreises zur Verfügung.“


In der Anleitung heißt es:


„Der Kaufpreisaufteilung liegen die Vorschriften der Verkehrswertermittlung auf der 
Grundlage des Baugesetzbuchs, hier des Sachwertverfahrens nach der 
Immobilienwertermittlungsverordnung, zu Grunde. Auf eine Marktanpassung der 
(vorläufigen) Sachwerte wurde verzichtet, da sich diese im gleichen Verhältnis auf den 
Grund und Boden einerseits sowie das Gebäude anderseits auswirkt. Die Summe der 
ermittelten Einzelwerte (vorläufigen Sachwerte) weist ohne Marktanpassung nicht den 
Verkehrswert aus.


Es handelt sich um eine qualifizierte Schätzung, die sachverständig begründet 
widerlegbar ist.“


Als Parameter abgefragt werden Grundstücksart, Kaufvertragsdatum (gemäß 
Erläuterung kommt es für die Kaufpreisaufteilung nicht auf den Nutzen-Lasten-Wechsel 
an), Kaufpreis (einschließlich Anschaffungsnebenkosten), Baujahr (Jahr der 
Bezugsfertigkeit, wobei bei Modernisierungsmaßnahmen in den letzten zwanzig Jahren 
vor Anschaffung des Gebäudes ein fiktives späteres Baujahr ermittelt werden kann 
nach näherer Erläuterung), Wohnfläche (nach Wohnflächenverordnung), Anzahl der 
Garagenstellplätze bzw. der Tiefgaragenstellplätze, Grundstücksgröße, Bodenrichtwert 
zum letzten Ermittlungsstichtag vor dem Abschluss des Kaufvertrages und bei 
Eigentumswohnungen der Miteigentumsanteil.


Die Excel-Tabelle errechnet den Bodenwert aus der Multiplikation von 
Grundstücksgröße und Bodenrichtwert.


Zur Ermittlung des Gebäudewerts wird nach der Sachwertrichtlinie der Brutto-
Grundfläche-Kostenwert herangezogen. Bei Eigentumswohnungen wird bei einer 
Nutzfläche bis 35 m² eine Werterhöhung mit dem Faktor 1,1 und bei Wohnflächen ab 
135 m² eine Wertminderung mit dem Faktor 0,85 gemäß Sachwertrichtlinie 
durchgeführt. Der so ermittelte Brutto-Grundfläche-Kostenkennwert wird mit einem 
Faktor auf Kosten je Wohnfläche umgerechnet. Grund hierfür ist, dass die 
Normalherstellungskosten 2010 als Ausgangswerte herangezogen werden, diese sich 
jedoch auf die Bruttogrundfläche entsprechend DIN 277 beziehen, worüber in der 
Praxis meist weder beim Steuerpflichtigen noch beim Finanzamt – FA – Erkenntnisse 
vorliegen. Deswegen werden die Normalherstellungskosten 2010 (pro 
Bruttogrundfläche) auf Kosten pro Wohnfläche umgerechnet. Der Faktor beträgt bei 
Mehrfamilienhäusern und Wohnungseigentum 1,9. Die Faktoren wurden teilweise 
durch das Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, teilweise 
durch die interministerielle Arbeitsgruppe für die Erarbeitung der Sachwertrichtlinie 
ermittelt. Außenanlagen werden pauschal mit 3 % berücksichtigt. Sodann wird eine 
lineare Alterswertminderung vorgenommen. Dabei wird die maximale 
Gesamtnutzungsdauer nach der Sachwertrichtlinie zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung 
des Gebäudealters wird typisierend das Baujahr vom Jahr der Anschaffung abgezogen. 
Die Alterswertminderung beträgt maximal 70 %. Anschließend erfolgt die Indizierung 
des Preises entsprechend den Preisindizes für die Bauwirtschaft des Statistischen 
Bundesamts. So ergeben sich die auf das Anschaffungsjahr bezogenen typisierten 
Herstellungskosten (THK) je m². Dieser Wert wird mit der Wohnfläche multipliziert und 
ergibt so den Gebäudewert.


Der Bodenwert und der Gebäudewert werden ins Verhältnis gesetzt und ergeben so die 
Kaufpreisaufteilung, die dann auf den tatsächlichen Kaufpreis übertragen wird.


b)
Nach dieser Arbeitshilfe des BMF ergeben sich im Streitfall folgende Werte (Rb-A Bl. 
11):
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Bodenwert 77.713 €


Typisierte Herstellungskosten 738 €/m²


Gebäudesachwert der Wohnung 28.782 €


Tiefgaragenstellplatz pauschal   5.965 €


Gebäudewert insgesamt 34.747 €


Grundstückssachwert 112.460 €


Anteil Boden 69,1 %


Anteil Gebäude 30,9 %


Kaufpreisanteil Boden 81.539 €


Kaufpreisanteil Gebäude 36.463 €


II.1.
Im Rahmen ihrer Feststellungserklärung für 2017 berechnete die Klägerin die AfA aus 
einer Bemessungsgrundlage entsprechend der vertraglichen Kaufpreisaufteilung.


Das FA wich im Feststellungsbescheid 2017 vom 05.10.2018 insoweit von der 
Feststellungserklärung ab, als es die AfA nur aus 27,03 % des Kaufpreises 
einschließlich Nebenkosten, also aus einer Bemessungsgrundlage von 31.896 €, 
errechnete (daraus AfA 2 % p. a. und im Streitjahr 7/12 zeitanteilig für 7 Monate). 
Dem lag zugrunde, dass zunächst versehentlich die Tiefgarage nicht berücksichtigt 
wurde.


2.
Die Klägerin legte am 16.10.2018 Einspruch ein.


Das FA wies auf die wesentliche Abweichung des im Kaufvertrag angegebenen 
Bodenwerts vom Bodenrichtwert als Indiz für eine Abweichung von den tatsächlichen 
Marktverhältnissen hin und gab Gelegenheit, Gründe für die Abweichung vorzutragen.


Die Klägerin führte daraufhin aus: Sie habe sich vor dem Erwerb der Wohnung 
umfänglich mit dem von der Stararchitektin D… erbauten Gebäude 
auseinandergesetzt. Dabei seien nicht nur der Zustand des Gebäudes, sondern 
insbesondere die großartige Raumaufteilung, die Gestaltung der Hausflure und die 
großen Balkone kaufentscheidend gewesen. Hingegen sei die Lage des Grundstücks 
eher bescheiden: Kopfsteinpflaster vor der Tür, gelegen zwischen S-Bahn und 
Autobahn, nahe dem Verbrechensschwerpunkt E…-Platz. Der Bodenrichtwert sei völlig 
absurd und haltlos, denn es sei kein unbebautes Grundstück erworben worden, 
sondern eine wunderbar geschnittene Einzimmerwohnung. Nur durch den Zuschnitt 
könne die Wohnung in dieser Gegend bei der Vermietung überhaupt überzeugen. Der 
perfekte Balkon runde das Bild ab. Der Kaufpreisanteil im Vertrag sei wohl bedacht 
und angemessen zugeordnet worden.


Der Kauf sei unter fremden Dritten vorgenommen worden. Allein die Aufwendungen 
für eine Renovierung der Küche und des Bades in einer vorhandenen Wohnung wären 
höher als der sich aus der Arbeitshilfe ergebende Gebäudewertanteil. Es sei außerdem 
unlogisch, dem aktuellen Bodenwert die ursprünglichen und nicht die aktuellen 
Gebäudeanschaffungskosten gegenüberzustellen.


3.
Mit Einspruchsentscheidung vom 08.05.2019 änderte das FA die Feststellung insoweit, 
als es nunmehr einen Gebäudewertanteil von 30,9 % (statt bisher fälschlich 27,03 %) 
bei der Berechnung der AfA-Bemessungsgrundlage zugrunde legte. Im Übrigen wies es 
den Einspruch als unbegründet zurück.


Für die erhebliche Abweichung des im Kaufvertrag angegeben Bodenwerts von den 
amtlichen Bodenrichtwerten hätte die Klägerin keine stichhaltigen Gründe vorgetragen. 
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Allgemeine Ausführungen seien nicht ausreichend. Deswegen sei das FA zur Schätzung 
berechtigt.


III.
Die Klägerin erhob am 28.05.2019 Klage.


Sie wiederholt und vertieft ihr Vorbringen aus dem Einspruchsverfahren. Nach der 
Rechtsprechung des BFH sei die vertragliche Kaufpreisaufteilung der Berechnung 
grundsätzlich zugrunde zu legen. Bei der im Kaufvertrag vorgenommen 
Kaufpreisaufteilung ergebe sich ein Gebäudewertanteil, der noch weit unter den 
derzeitigen Gebäudeherstellungskosten liege. Selbst bei preiswertem Wohnraum lägen 
die Herstellungskosten heute bei mindestens 2.000 €/m² (so das unlängst 
beschlossene Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus), so dass 
80.000 € als Mindestwert für den Gebäudeanteil anzusehen sei. Dass beim Kauf einer 
Eigentumswohnung 70 % des Kaufpreises für den Bodenanteil aufgewendet werden 
sollten, sei nicht nachvollziehbar.


Die realen Wertverhältnisse würden durch die im Kaufvertrag vorgenommene 
Kaufpreisaufteilung keineswegs verfehlt. Zu bedenken sei auch, dass Bad und Küche 
vom Verkäufer umfänglich modernisiert worden seien.


Der Anstieg der Mieten in C… lasse sich auch nicht allein aus der ortsteilspezifischen 
Lage ableiten, sondern sei zu großen Teilen dem Zuzug und der hohen Nachfrage nach 
Wohnraum, unabhängig vom Stadtbezirk, geschuldet. Diese Situation werde in der 
Kaufpreisaufteilung gemäß der Arbeitshilfe des BMF allein dem Bodenwertanteil 
zugeschlagen, was gegen das Nettoprinzip verstoßen könnte.


Die vom FA zugrunde gelegten Werte entsprächen nicht dem hier vorliegenden 
Lebenssachverhalt. Die typisierten Herstellungskosten seien Bundesmittelwerte nach 
den Normalherstellungskosten des Jahres 2010. In Regionen mit hoher Bautätigkeit 
dürften die Baupreise aber deutlich höher sein als im Bundesdurchschnitt. Der 
Bodenrichtwert sei hingegen kein bundesweiter Mittelwert, sondern spiegle die aktuelle 
Lage für unbebaute Grundstücke wider. Es würden damit unzulässig aktuelle und 
lokale Bodenrichtwerte mit früheren und bundesweiten Baupreisen in Bezug gesetzt.


Der Bodenwert werde als hypothetischer Wert eines unbebauten Grundstücks 
ermittelt. Der Nutzungswert einer Eigentumswohnung beziehe sich jedoch nur zum 
geringen Teil auf die Lage und damit auf einen Anteil am Bodenwert. Der ideelle Anteil 
des Kaufpreises für den Wohnwert des Gebäudes müsse in die Berechnung des 
Gebäudewertanteils Eingang finden.


Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs – BFH – rechtfertige eine wesentliche 
Diskrepanz zu den Bodenrichtwerten es nicht ohne weiteres, eine Kaufpreisaufteilung 
zu schätzen. Hier lägen mehrere Gründe vor, die dieses Indiz entkräfteten. Das FA sei 
nicht berechtigt, die vertragliche Vereinbarung der Kaufpreisaufteilung durch eine 
eigene Schätzung zu ersetzen.


Aus Veröffentlichungen des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes sei zu 
entnehmen, dass Baukosten von 2.400 €/m² und anteilige Grundstückskosten für 
innerstädtische Lagen von 600 €/m² zu unterstellen seien, woraus sich ein 
Bodenwertanteil von 20 % ergebe, wie auch im Kaufvertrag vereinbart.


Auf Nachfrage des Berichterstatters, ob und welche Sanierungsmaßnahmen am 
Gebäude seit Fertigstellung im Jahr 1973 vorgenommen wurden, wann genau der 
Verkäufer Bad und Küche umfänglich modernisiert hat und was dabei genau durch was 
ersetzt wurde, ferner ob die Wohnung über eine Einbauküche verfüge, ggf. welche 
Marke und Ausstattung, schließlich wegen der besonderen Raumaufteilung diese zu 
beschreiben und einen Plan zu übersenden, teilt die Klägerin mit:


Die Wohnung sei umfänglich renoviert und modernisiert erworben worden. Eine 
vergleichbare Wohnung im selben Haus sei nach dem Kauf im Kalenderjahr 2017 
renoviert worden. Dabei seien Renovierungskosten (ohne Tapezier-Maler-
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Dienstleistungen) in Höhe von 27.610,43 € angefallen. Ob das Gebäude seit 
Fertigstellung im Jahr 1973 saniert worden sei, sei der Klägerin beim Kauf nicht 
bekannt gewesen und könne daher für die Kaufpreisfindung auch keine Rolle spielen.


Auf Nachfrage in der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ergänzt:


Es treffe zwar zu, dass die Kaufpreisaufteilung im Kaufvertrag auf Verlangen der 
Käuferseite getroffen worden sei und die Verkäuferseite keine Veranlassung gehabt 
habe, sich der gewünschten Zuordnung zu widersetzen. Die Klägerin als Käuferin habe 
jedoch im Rahmen der Kaufvertragsverhandlungen eigens kalkuliert und versucht, eine 
Rendite von 7 % (genauer: 6,71 %), ausdrücklich nur bezogen auf den Gebäudewert, 
zu erreichen, wodurch sie in nachvollziehbarer Weise zu der von ihr gewünschten 
Festlegung gelangt sei.


Die Klägerin beantragt,
den Feststellungsbescheid 2017 vom 05.10.2018 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 08.05.2019 dahingehend zu ändern, dass bei der 
Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung für das Objekt B…-straße, 
dort bei der Ermittlung der AfA-Bemessungsgrundlage, der Anteil des Gebäudes am 
Gesamtkaufpreis statt mit 30,9 % nunmehr mit 81,8 % zugrunde gelegt wird.


Das FA beantragt,
die Klage abzuweisen.


Es bezieht sich auf seine Einspruchsentscheidung. Zuletzt führt es ergänzend aus:


Der Voreigentümer habe im Jahr 2001 erworben, so dass davon auszugehen sei, dass 
der Einbau der Einbauküche und die Badezimmermodernisierung kurz danach und 
mithin mehr als 10 Jahre vor dem jetzt verfahrensgegenständlichen Erwerb erfolgt sei. 
Die Einbauküche sei als eigenständiges Wirtschaftsgut über 10 Jahre abzuschreiben 
und stelle daher kein Modernisierungsmerkmal der Wohnung dar. Außerdem hätten die 
Klägerin und ihr Verkäufer für die Einbauküche keinen separaten Wert im Kaufvertrag 
bestimmt, obwohl sie sonst konkrete Werte angegeben hätten und ein separater Wert 
für die Einbauküche sowohl eine geringere Grunderwerbsteuer als auch eine 
eigenständige und damit in der Summe höhere Abschreibung nach sich gezogen hätte. 
Es müsse daher davon ausgegangen werden, dass die Einbauküche keinen 
gesonderten Wert gehabt habe. Am Gesamtgebäude durchgeführte 
Modernisierungsmaßnahmen hätten sich aus Protokollen früherer 
Eigentümerversammlungen oder Bescheinigungen des Verwalters ergeben können. 
Mangels Vorlage sei davon auszugehen, dass solche Maßnahmen nicht stattgefunden 
hätten.


Da der Balkon in Richtung des begrünten Innenhofes gerichtet sei, folge der Mehrwert 
auch aus der Lage des Grundstücks und dem Grund und Boden. Aufgrund der Lage der 
Wohnung nach hinten könne das möglicherweise verkehrslärmsteigernde 
Kopfsteinpflaster vorm Haus keine Rolle spielen.


IV.
Folgende Steuerakten lagen vor:


Feststellung der Einkünfte Bd. 1 angelegt 2016, Unterlagen Grundstücke, 
Rechtsbehelfsakten


Entscheidungsgründe


Die zulässige Klage ist nicht begründet.


Der angefochtene Bescheid ist rechtmäßig (§ 100 Abs. 1 Satz 1 Finanzgerichtsordnung
– FGO –).


Das FA hat die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Abs. 1 EStG) 
zutreffend ermittelt, insbesondere bei der Berechnung der AfA eine zutreffende 
Bemessungsgrundlage zugrunde gelegt.
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I.1.
Während in der Realität und in der Betriebswirtschaftslehre eine Wohnung oder ein 
Haus nur ein Wirtschaftsgut mit einem einheitlichen Kaufpreis darstellt, wird es im 
Steuerrecht in zwei fiktive Wirtschaftsgüter aufgespalten, den Grund und Boden ohne 
Wertverlust und das Gebäude mit Wertverlust im Laufe der Zeit, so dass durch 
Aufteilung des Kaufpreises zwei fiktive Anschaffungskosten bestimmt werden müssen 
als Grundlage für die den Wertverlust abbildende Absetzung für Abnutzung (AfA) beim 
Gebäude.


2.
Für die deswegen notwendige Kaufpreisaufteilung hat der BFH ausgesprochen, dass 
eine vertragliche Kaufpreisaufteilung von Grundstück und Gebäude der Berechnung 
der AfA auf das Gebäude zu Grunde zu legen ist, sofern sie zum einen nicht nur zum 
Schein getroffen wurde sowie keinen Gestaltungsmissbrauch darstellt und zum 
anderen das Finanzgericht – FG – auf der Grundlage einer Gesamtwürdigung von den 
das Grundstück und das Gebäude betreffenden Einzelumständen nicht zu dem 
Ergebnis gelangt, dass die vertragliche Kaufpreisaufteilung die realen Wertverhältnisse 
in grundsätzlicher Weise verfehlt und wirtschaftlich nicht haltbar erscheint. Das FG hat 
im Rahmen der Ermittlung der AfA-Bemessungsgrundlage im Einzelfall zu prüfen, ob 
nennenswerte Zweifel an der vertraglichen Aufteilung bestehen. Es darf sich nicht 
darauf beschränken, die vertragliche Aufteilung steuerrechtlich nachzuvollziehen, 
sondern hat das Ergebnis durch weitere Umstände, insbesondere der objektiv am 
Markt erzielbaren Preise bzw. Verkehrswerte zu verifizieren. Eine wesentliche 
Diskrepanz zu den Bodenrichtwerten rechtfertigt es aber nicht ohne weiteres, diese an 
die Stelle der vereinbarten Werte zu setzen oder die auf Grund und Gebäude 
entfallenden Anschaffungskosten zu schätzen. Es handelt sich lediglich um ein Indiz 
dafür, dass die vertragliche Aufteilung ggf. nicht die realen Werte wiedergibt (BFH, 
Urteil vom 16.09.2015 IX R 12/14, DStR 2016, 397, BStBl II 2016, 397, Juris Rn. 19-
23).


II.
Ausgehend von diesen Grundsätzen ist der Senat davon überzeugt, dass die 
vertragliche Kaufpreisaufteilung die realen Wertverhältnisse nicht widerspiegelt.


Der Senat hält dabei die Arbeitshilfe des BMF für die Wertermittlung, insbesondere des 
Sachwerts des Gebäudes, grundsätzlich für geeignet (näher nachfolgend 2.). Er misst 
den Ergebnissen der Arbeitshilfe zum einen eine große indizielle Bedeutung zu, um bei 
erheblicher Abweichung die Marktangemessenheit der vertraglich vereinbarten 
Kaufpreisaufteilung zu widerlegen, und sieht zum anderen, falls diese widerlegt und 
daher im Wege der Schätzung eine anderweitige Kaufpreisaufteilung vorzunehmen ist, 
in ihr eine geeignete Schätzungshilfe.


Im konkreten Fall sieht der Senat keine Umstände von Gewicht, die eine nennenswerte 
Abweichung der realen Wertverhältnisse von den Ergebnissen der Arbeitshilfe ergeben 
(näher nachfolgend 1.), und gelangt daher im Wege der Schätzung zu einer 
Kaufpreisaufteilung, wie sie sich aus der Arbeitshilfe ergibt.


Da sich der Senat nicht allein auf die Bodenrichtwerte, sondern auf die Arbeitshilfe des 
BMF stützt, bei deren Berechnung die Bodenrichtwerte lediglich einfließen, sieht sich 
der Senat nicht im Widerspruch zur Auffassung des BFH, dass eine wesentliche 
Diskrepanz zu den Bodenrichtwerten es nicht ohne weiteres rechtfertigt, die auf Grund 
und Gebäude entfallenden Anschaffungskosten zu schätzen. Die Arbeitshilfe des BMF 
geht über eine bloße Bestimmung der Bodenrichtwerte und deren Vergleich mit der 
kaufvertraglichen Bestimmung des Bodenwertanteils deutlich hinaus.


1.
Konkrete Umstände im Einzelfall, die eine Abweichung von den innerhalb einer 
Bodenrichtwertzone typisierenden Bodenrichtwerten oder von der Methode der 
Arbeitshilfe oder der in deren Berechnung einfließenden Parameter ergeben könnten, 
vermag der Senat entgegen der Ansicht der Klägerin nicht zu erkennen.
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a)
Die von der Klägerin vorgetragenen, nach ihrer Auffassung eine mindere Lage und 
damit einen geringeren Bodenwert begründenden Umstände sind nicht 
nachvollziehbar.


aa)
Entgegen dem ursprünglichen Vortrag der Klägerin liegt das Grundstück nicht zwischen 
S-Bahn und Autobahn, sondern südöstlich von beidem, wie sie zuletzt – nach 
gemeinsamer Ansicht des Stadtplans in der mündlichen Verhandlung – auch 
eingeräumt hat.


bb)
Warum der E…-Platz, der auf dem Weg von der verfahrensgegenständlichen Wohnung 
zur F…-straße als nächstgelegenen Einkaufsstraße überquert werden muss, ein 
Verbrechenschwerpunkt sein sollte, erschließt sich nicht.


Laut Meldung der Tageszeitung 1 vom 12.09.2018 und Tageszeitung 2 vom 
04.10.2018 wird dieser Platz von Anwohnern zwar als ungemütlich und schmutzig 
beschrieben und soll verschönert werden. Aus der Tageszeitung 1 vom 29.03.2019 ist 
zu entnehmen, der Platz sei laut, er rieche nicht gut, alle würden desinteressiert 
darüber laufen, es werde getrunken, und es sei auch kein Ort für ein Denkmal, wo 
man zur Ruhe kommen könne. Aus der Tageszeitung 3 vom 26.04.2012, schon eine 
Weile vor dem Kaufvertragsschluss, wird gemeldet, vor allem an Wochenenden kämen 
abends junge Leute am E…-Platz zusammen. Sie betränken und prügelten sich, 
pöbelten Passanten an und hinterließen Flaschen oder Scherben.


All dies macht den Platz nach Auffassung des Senats noch nicht zu einem 
„Verbrechensschwerpunkt“, erst recht stellt es keine Abwertung der Lage der 
verfahrensgegenständlichen Wohnung selbst in der Bodenrichtwertzone dar, zumal der 
Platz auf der anderen Seite von Autobahn und S-Bahn, am südlichen Ende der F…
-straße und damit ca. 600 m von dem verfahrensgegenständlichen Grundstück 
entfernt liegt.


cc)
Kopfsteinpflaster ist in C… ohnehin weit verbreitet und daher kein Lagenachteil.


b)
Die von der Klägerin vorgetragenen, nach ihrer Auffassung der Gebäudewert 
steigernden Umstände sind ebenfalls nicht nachvollziehbar.


aa)
Was die Klägerin mit der „großartigen Raumaufteilung“ der (Ein-Zimmer-!)Wohnung 
meint, bleibt für den Senat auch nach Ansicht der vorgelegten Bilder (FG-A Bl. 68-74) 
unerfindlich.  Einen Plan hat die Klägerin nicht vorgelegt. Die Durchreiche von der 
Küche ins Wohnzimmer (zugleich Ess- und Schlafzimmer) mag modernen 
Wohnbedürfnissen entsprechen, ist jedoch nicht außergewöhnlich.


bb)
Die Wohnung ist zwar ordentlich, hat einen Balkon, und auch das Treppenhaus ist in 
gutem Zustand und sauber. Gleichwohl vermag der Senat keine besondere Gestaltung 
der Hausflure oder besonders große Balkone zu erkennen.


2.
Die Arbeitshilfe des BMF ist methodisch geeignet, ihre Ergebnisse erscheinen 
nachvollziehbar.


a)
Die grundsätzliche Methode der Arbeitshilfe des BMF entspricht den Vorgaben der 
Rechtsprechung des BFH, wonach insbesondere eine Residualmethode unzulässig ist, 
also Bodenwert und Gebäudewert unabhängig voneinander zu ermitteln sind.
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Vorab ist allerdings stets zu prüfen, ob das Sachwertverfahren angemessen oder das 
Ertrags- oder Vergleichswertverfahren vorzugswürdig ist. Bei Eigentumswohnungen ist 
die Anwendung des Sachwertverfahrens jedoch grundsätzlich möglich.


b)
In früheren Zeiten, in C… noch bis vor wenigen Jahren, ergaben, wie der Senat, der für 
Berlin und Brandenburg auch für die Grundstücksbewertung nach dem 
Bewertungsgesetz zuständig ist, aufgrund eigener Sachkunde weiß, die Kalkulationen 
von Neubauprojekten ca. 20 % Grundstückskosten, ca. 50 % Baukosten und ca. 30 % 
andere Kosten, wie Planungskosten und insbesondere Finanzierungskosten. Im 
Verhältnis von Grundstückskosten zu Baukosten war daher ein Verhältnis von 20 % für 
Grund und Boden zu 80 % für das Gebäude eine vielfach der Realität nahekommende 
Schätzung.


Inzwischen haben sich die Verhältnisse geändert. Heute wird von Projektentwicklern 
verbreitet mit 40 % Grundstückskosten, vereinzelt auch mehr, kalkuliert aufgrund der 
binnen kurzer Zeit enorm gestiegenen Grundstückspreise.


Das Ergebnis der Berechnung der Arbeitshilfe im hiesigen Fall, nämlich rund 31 % 
Gebäudewertanteil und 69 % Bodenwertanteil, mag daher zwar auf den ersten Blick 
erstaunen, ist aber bei älteren Gebäuden und guten Lagen, wie hier, keineswegs 
zwingend realitätsfern.


Das Gebäude ist mit Fertigstellungsjahr 1973 schon relativ alt und daher ohne 
durchgreifende Sanierungen, für die nichts ersichtlich oder vorgetragen ist, nicht mehr 
heutigem Stand der Bautechnik entsprechend, z. B. was die Wärmedämmung angeht.


Umgekehrt ist die Lage sehr gut. Das Grundstück befindet sich in der Nähe der F…
-straße, die in Verkehrswertgutachten gelegentlich als „…“ apostrophiert wird, eine der 
teureren, gehobenen Einkaufsstraßen von C…. Die umliegende Gegend ist als gehoben 
bürgerlich zu bezeichnen. Zur F…-straße sind es ca. 800 m, wobei die B…-straße selbst 
bereits zahlreiche Cafés und Restaurants aufweist.


c)
Der durch die Arbeitshilfe des BMF errechnete Gebäudewert von 738 €/m² ist 
rechnerisch nachvollziehbar:


-       Mehrfamilienhäuser gemäß Sachwertrichtlinie 2012 bei Standardstufe 3: 
825 €/m² Bruttogrundfläche


-       daraus abgeleitet Mietwohngrundstücke und Wohnungseigentum bei 
Standardstufe 2 (vgl. Seite 3 der Anleitung): 718 €/m² Bruttogrundfläche


-       Wohnfläche über 35 m² und unter 135 m²: keine 
Werterhöhung/Wertminderung


-       Umrechnung Bezug Bruttogrundfläche auf Bezug Wohnfläche, Faktor 1,9, 
ergibt 1.364,20 €/m² Wohnfläche, gerundet 1.364 €/m² Wohnfläche


-       3 % für Außenanlagen, ergibt 1.405,42 €/m², gerundet 1.405 €/m²


-       Alterswertminderung, bei Nutzungsdauer von 70 Jahren +/- 10 Jahren, also 
maximal 80 Jahren, mithin 44/80 = 772,75 €/m², verbleiben 632,25 €/m², 
gerundet 632 €/m²


-       Preisindizes für die Bauwirtschaft des Statistischen Bundesamts, Fachserie 
17 Reihe 4, Mai 2019, Seite 20, Preisindizes für den Neubau von 
Wohngebäuden einschl. USt, langfristige Übersicht, Wohngebäude 
insgesamt, 2010 = 90,1, 2017 = 105,3, ergibt 738,61 €/m², gerundet 739 
€/m²


Es verbleibt eine Rundungsdifferenz von 1 €/m² zum Ergebnis gemäß der Arbeitshilfe 
von 738 €/m².
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Würde man erst die Indizierung vornehmen und dann die Alterswertminderung 
abziehen, dann ergäbe sich, anders gesagt, dass die Herstellung des Gebäudes mit 
dem Standard von 1973 im Jahr 2017 1.642 €/m² Wohnfläche gekostet hätte, 
aufgrund der Alterswertminderung (Alter 44 Jahre bei 80 Jahren 
Gesamtnutzungsdauer, linear damit 55 %) aber nur 739 €/m² an Wert (45 %) 
verblieben sind. Soweit die Klägerin auf heutige Baukosten von mindestens 2000 €/m² 
bzw. mindestens 2.400 €/m² Bezug nimmt, betrifft dies aktuelle Baukosten für 
Gebäude mit aktuellem Standard, nicht mit dem Standard von 1973. Der Wert von 
1.642 €/m² für (fiktive) Herstellungskosten im Jahr 2017 für ein Gebäude mit dem 
Standard von 1973 erscheint keineswegs abwegig, sondern plausibel. Der letztlich 
gering erscheinende Wert von 739 €/m² folgt im Wesentlichen aus der 
Alterswertminderung von 55 %.


d)
Soweit die Klägerin darauf verweist, es würden ursprüngliche 
Gebäudeherstellungskosten (Baukosten) mit aktuellen Bodenrichtwerten in Beziehung 
gesetzt, ist dem entgegenzuhalten, dass die Baukosten in der Arbeitshilfe des BMF 
indiziert sind, also mittels der Preisindizes für die Bauwirtschaft des Statistischen 
Bundesamtes auf heutige Werte angeglichen werden.


Allerdings könnten an dem von der Arbeitshilfe verwendeten Preisindex des 
Statistischen Bundesamts Zweifel bestehen.


aa)
Teilweise wird in der Fachdiskussion vorgebracht, dass dieser Index die Realität schon 
allgemein nicht zutreffend abbilde (vgl. z. B. BFW-Präsident Ibel zum Anstieg der 
Baupreise: “Tatsächliche Kostensteigerung ist noch weitaus höher!“, Pressemitteilung 
des BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. vom 
08.07.2019, https://www.bfw-bund.de/services/presse/pressemitteilungen/115110-
bfw-praesident-ibel-zum-anstieg-der-baupreise-tatsaechliche-kostensteigerung-ist-
noch-weitaus-hoeher/ ) .


bb)
Gravierender erscheint das Bedenken, dass sich die Baupreise regional unterschiedlich 
entwickeln können und nach der Kenntnis des Senats gerade in C… in den letzten 
Jahren im bundesweiten Vergleich überproportional gestiegen sind.


Damit verwendet die Arbeitshilfe des BMF zwar lokal genaue Bodenrichtwerte, die den 
Anstieg der Bodenpreise relativ präzise abbilden, aber hinsichtlich der 
Baupreisentwicklung nur bundesweite Durchschnittswerte, die regional stärkere 
Steigerungen naturgemäß nicht erfassen können. Dies kann zu Verzerrungen bei der 
Kaufpreisaufteilung führen, indem die örtliche Bodenpreissteigerung vollständig, 
hingegen die regionale Baupreissteigerung nur unvollständig erfasst wird.


cc)
Allerdings liegen dem Senat hinsichtlich der Baupreisentwicklung in C… keine genauen 
Zahlen vor, die es ermöglichen würden, in die Berechnung der Arbeitshilfe des BMF 
korrigierend einzugreifen. Im Übrigen ist dieser Berechnung, wie jeder Schätzung, ein 
gewisses Maß an Generalisierung und Typisierung immanent. Dass die möglicherweise 
unvollständige Erfassung der regionalen Baupreissteigerung zu so nennenswerten 
Verschiebungen führen würde, dass die Schätzung mittels der Arbeitshilfe des BMF 
insgesamt zu verwerfen wäre, sieht der Senat im Ergebnis nicht.


e)
Der Senat geht davon aus, dass eine erhebliche Erhöhung der Bodenpreise meist auch 
von einer Erhöhung der Baupreise begleitet sein wird. Nach dieser Auffassung stellt 
sich das von der Klägerin angesprochene Problem nicht, dass die sich durch verstärkte 
Nachfrage und damit Verknappung ergebende Preissteigerung von Wohnimmobilien 
einer bestimmten Lage aufgrund der Berechnungssystematik der Arbeitshilfe des BMF 
praktisch nur zu einer Erhöhung allein des Bodenwerts und damit zu einer 
entsprechenden Verschiebung bei der Kaufpreisaufteilung von Bestandsimmobilien 
führt.
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III.1.
Die Zulassung der Revision erfolgt wegen grundsätzlicher Bedeutung, § 115 Abs. 2 Nr. 
1 FGO.


Zwar stellt die Prüfung, ob die vertragliche Kaufpreisaufteilung die realen 
Wertverhältnisse in grundsätzlicher Weise verfehlt und wirtschaftlich nicht haltbar 
erscheint, eine tatsächliche Gesamtwürdigung im Einzelfall dar. Allerdings spielt in der 
Praxis der Finanzämter mehrerer Bundesländer, wie dem Senat aus zahlreichen Fällen 
bekannt ist, und inzwischen auch in der Spruchpraxis des Senats selbst die Arbeitshilfe 
des BMF eine besonders wichtige Rolle. Es erscheint deshalb klärungswürdig und 
klärungsbedürftig, ob diese Arbeitshilfe grundsätzlich zur Einschätzung der 
Kaufpreisanteile des Grund und Bodens und des Gebäudes geeignet ist und ab 
welchem Grad von Abweichung der vertraglichen Aufteilung von der sich aus der 
Arbeitshilfe ergebenden Aufteilung die vertragliche wirtschaftlich nicht mehr haltbar 
erscheint, ferner, ob bei einem besonders starken Anstieg der Bodenrichtwerte binnen 
kurzer Zeit der Arbeitshilfe nur noch eine eingeschränkte Aussagekraft zukommt.


2.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.


© juris GmbH
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 16.9.2015, IX R 12/14


Vertragliche Kaufpreisaufteilung


Leitsätze


Eine vertragliche Kaufpreisaufteilung von Grundstück und Gebäude ist der Berechnung der AfA auf das Gebäude zu Grunde
zu legen, sofern sie zum einen nicht nur zum Schein getroffen wurde sowie keinen Gestaltungsmissbrauch darstellt und zum
anderen das FG auf der Grundlage einer Gesamtwürdigung von den das Grundstück und das Gebäude betreffenden
Einzelumständen nicht zu dem Ergebnis gelangt, dass die vertragliche Kaufpreisaufteilung die realen Wertverhältnisse in
grundsätzlicher Weise verfehlt und wirtschaftlich nicht haltbar erscheint.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 18. Februar 2014  5 K 5012/12
aufgehoben.
Die Sache wird an das Finanzgericht Berlin-Brandenburg zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


1 I. Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) erwarb im November 2000 zwei Eigentumswohnungen im Obergeschoss
desselben Hauses für je 498.000 DM. Dabei entfielen lt. Vertrag auf jede Wohnungseinheit/Gebäude 300.000 DM und
auf den anteiligen Grund und Boden 198.000 DM. Dies entspricht einer Kaufpreisverteilung von 60,24 % auf das
Gebäude und 39,76 % auf den Grund und Boden. Besitz, Nutzen und Lasten gingen mit Kaufpreiszahlung per 1. Juli
2001 über.


2 Die Kläger erklärten Verluste aus Vermietung und Verpachtung unter Berücksichtigung einer Absetzung für Abnutzung
(AfA) auf den Gebäudeanschaffungswert von 627.831,65 DM (60,24 % von Gesamtanschaffungskosten über
1.042.387 DM). Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) setzte die Einkommensteuer davon
abweichend unter Zugrundlegung eines Gebäudewertes von 35 % fest. Im Rahmen des Einspruchsverfahrens ließ
das FA eine Kaufpreisaufteilung im qualifizierten Sachwertverfahren durch einen Bausachverständigen durchführen,
der für die beiden Eigentumswohnungen einen Gebäudewertanteil in Höhe von 24 % und 23 % feststellte. Für 2001
ergab sich hieraus eine AfA für sechs Monate von 2.451 DM und für 2002 von 2.506 EUR. Das FA setzte die
Einkommensteuer 2001 und 2002 entsprechend erhöht fest.


3 Mit der Klage machten die Kläger geltend, die im Kaufvertrag ausdrücklich geregelte Aufteilung sei zu Grunde zu
legen, zumal die Richtigkeit durch die gutachterliche Stellungnahme des Diplom-Ingenieurs St. belegt sei, woraus
hervorgehe, dass angesichts der allgemeinen Marktlage, der Nachbarschaftsbebauung sowie weiterer
wertbeeinflussender Merkmale des Grundstücks ein Abschlag vom Bodenrichtwert per 1. Januar 2002 in Höhe von
15 % gerechtfertigt und angemessen sei.


4 Die Klage hatte ganz überwiegend Erfolg.


5 Das Finanzgericht (FG) entschied, der Maßstab für die Wertaufteilung von Grund und Boden und Gebäude richte sich
grundsätzlich nach der Kaufpreisaufteilung der Vertragsparteien, es sei denn, es lägen die Voraussetzungen für die
Annahme eines Scheingeschäfts oder eines Gestaltungsmissbrauchs vor oder es bestünden "nennenswerte Zweifel"
an der vertraglich vereinbarten Aufteilung. In diesen Fällen sei das FA gemäß § 162 der Abgabenordnung (AO) zur
Schätzung befugt. "Nennenswerte Bedenken" seien einzelfallbezogene Bedenken, die der Anlegung allgemeiner
Maßstäbe notwendigerweise entgegenstünden. Eine Einigung der Vertragsparteien sei immer dann zu
berücksichtigen, wenn es sich um eine "von wechselseitigen Interessen getragene Vereinbarung" handele. Ausgehend
hiervon sei im Streitfall die vertragliche Vereinbarung für die Kaufpreisaufteilung zu Grunde zu legen. Für eine
Schätzung sei kein Raum, da keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich seien, dass es sich bei dieser Vereinbarung um ein
Scheingeschäft oder einen Gestaltungsmissbrauch handele. Sog. "nennenswerte Zweifel" an der vereinbarten
Aufteilung erkenne der Senat nicht, das FA habe entsprechende Umstände auch nicht dargelegt. Solche Zweifel
könnten jedenfalls nicht allein deshalb bejaht werden, weil bei der vertraglich vereinbarten Aufteilung der auf den
Grund und Boden entfallende Wertanteil geringer sei als der amtliche Bodenrichtwert von hier 2.000 DM/qm; denn
auch der Bodenrichtwert sei lediglich eine Schätzungsgrundlage. Vielmehr sei zu berücksichtigen, ob bei der
Anschaffung einer Eigentumswohnung im Einzelfall wertbeeinflussende Umstände, die sich nach allgemeiner
Lebenserfahrung preisbildend beim Boden- oder beim Gebäudeteil auswirken, zum Tragen gekommen seien. Dies sei
nach den jeweiligen tatsächlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung der Interessenlage des Erwerbers zu
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entscheiden. Demnach seien auch die Vorstellungen der Vertragsparteien und insbesondere des Erwerbers zur
Preisbildung des Bodenanteils zu berücksichtigen. Im Streitfall ergebe sich aus den beigezogenen Akten des FA, dass
der maßgebliche Bodenrichtwert per 1. Januar 1999  2.200 DM/qm betragen habe und in der Folgezeit kontinuierlich
gesunken sei. Nach Auskunft des FA in der mündlichen Verhandlung habe sich der Wert zum 1. Januar 2006 auf
750 EUR/qm belaufen. Es sei daher nachvollziehbar, dass sich diese sinkende Tendenz bereits mehrere Jahre zuvor
abgezeichnet und Eingang in die Vertragsverhandlungen gefunden habe. Da der Vertrag unter fremden Dritten
geschlossen worden sei, sei davon auszugehen, dass er von wechselseitigen Interessen getragen worden sei und
diese wechselseitigen Interessen auch der Kaufpreisaufteilung zu Grunde gelegen hätten.


6 Unter Ansatz der vom FA nicht bestrittenen Anschaffungskosten der Kläger belaufe sich die AfA auf 6.421,15 EUR
jährlich (1.042.387 DM x 60.24 % x 2 %). Für 2001 sei die AfA jedoch nur für sechs Monate anzusetzen, da der
Gefahrübergang per 1. Juli 2001 erfolgt sei, sie belaufe sich mithin auf 3.210,57 EUR.


7 Hiergegen richtet sich Revision des FA, mit der dieses die Verletzung materiellen Rechts rügt (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7
i.V.m. §§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 21 des Einkommensteuergesetzes --EStG--). Das FG habe ohne nähere Prüfung
angenommen, dass es sich um eine von wechselseitigen Interessen getragene Vereinbarung handele, weil der
Vertrag unter fremden Dritten geschlossen sei. Soweit bei vertraglichen Vereinbarungen fremder Dritter grundsätzlich
von gegenläufigen Interessen auszugehen sei, könne dies hier nur für die Vereinbarung des Gesamtkaufpreises
gelten. Das FG lasse unberücksichtigt, dass selbst im Hinblick auf den sechs Jahre später gültigen geringeren
Bodenrichtwert der im Kaufvertrag fixierte Bodenwert immer noch in erheblichem Umfang von dem amtlichen
Bodenrichtwert abweiche. Die im Streitfall vorliegenden Zweifel an der wirtschaftlichen Haltbarkeit der Aufteilung lt.
Kaufvertrag habe das FG nicht erkannt. Die Kaufpreisaufteilung durch das FA sei im qualifizierten Sachwertverfahren
durch einen Bausachverständigen erfolgt und damit als geeignetes Schätzverfahren anzuerkennen.


8 Das FA beantragt,


das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen,


hilfsweise,


die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückzuverweisen.


9 Der Kläger beantragt, die Revision zurückzuweisen.


10 Das dem Verfahren beigetretene Bundesministerium der Finanzen schließt sich der Auffassung des FA an und führt
weiter aus, dass gegen einen kaufvertraglich vereinbarten Aufteilungsmaßstab nennenswerte Zweifel sprächen, wenn
dieser vom objektiven Verhältnis der Verkehrswerte der einzelnen Wirtschaftsgüter in nicht unwesentlichem Umfang
abweiche. Die Aufteilung sei unter Heranziehung eines einzelfallgerechten Maßstabs vorzunehmen. Grundsätzlich
seien zwar vertraglich vereinbarte Regelungen zwischen nicht in einer Nähebeziehung stehenden Vertragsparteien
steuerrechtlich anzuerkennen. Den Vertragsparteien einer Immobilientransaktion der hier in Rede stehenden Art
wohne dieser vermutete Interessengegensatz aber hinsichtlich einer im Vertrag vorgenommenen Kaufpreisaufteilung
gerade nicht inne. Es sei im Gegenteil häufig nicht auszuschließen, dass die von den Vertragsparteien selbst
vorgenommene Aufteilung nicht den wirtschaftlichen Gegebenheiten entspreche und nur "der Steuern wegen"
vorgenommen wurde.


11 Für die Überprüfung der wirtschaftlichen Haltbarkeit der vertraglichen Vereinbarung seien die anerkannten
Vorschriften der Verkehrswertermittlung auf der Grundlage des Baugesetzbuchs, insbesondere die
Immobilienwertermittlungsverordnung, vormals Wertermittlungsverordnung, heranzuziehen.


12 Eine Überprüfung sollte sich im Idealfall an dem wirklich am Markt für das konkrete Grundstück erzielten Preis
orientieren, zumindest aber alle in Betracht kommenden Beweisanzeichen (Indizien) bewerten.


13 Nennenswerte Zweifel seien jedenfalls dann anzunehmen, wenn die sich aus dem vertraglich vereinbarten
Verteilungsmaßstab ergebenden Werte um 10 % von den Werten abwichen, die sich aus einem objektiv bestimmten
Aufteilungsmaßstab ergäben. Zur Feststellung und Korrektur einer wesentlichen Abweichung von der im Kaufvertrag
niedergelegten Kaufpreisaufteilung böten sich im Wesentlichen eine bausachverständige Stellungnahme oder die
Arbeitshilfe der Verwaltung zur vereinfachten Kaufpreisaufteilung an.


14 Da es in den Fällen der vereinbarten Kaufpreisaufteilung mangels Interessengegensatzes nicht selten einer
Überprüfung anhand des objektiven Verhältnisses der Verkehrswerte bedürfe, müsse der Großteil der
Kaufpreisaufteilungen durch die für die Einkommensteuerveranlagung zuständigen Stellen selbständig durchgeführt
bzw. auf Plausibilität geprüft werden.


15 Im Streitfall weiche der vertraglich vereinbarte Aufteilungsmaßstab wesentlich von dem Aufteilungsmaßstab ab, den
der Bausachverständige der Finanzverwaltung unter Anwendung des Sachwertverfahrens ermittelt habe.
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16 Der vertraglich gewählte Aufteilungsmaßstab könne nicht nachvollziehbar dargelegt werden. Die bausachverständige
Stellungnahme zur Kaufpreisaufteilung nach dem Verhältnis der Verkehrswerte der einzelnen Wirtschaftsgüter habe
andererseits nicht hinreichend begründet widerlegt werden können. Aufgrund der erheblichen Abweichung vom
Verhältnis der Verkehrswerte der einzelnen Wirtschaftsgüter bestünden nennenswerte Zweifel an dem vertraglich
vereinbarten Aufteilungsmaßstab; eine hiervon abweichende Schätzung sei nicht nur zulässig, sondern im Sinne einer
gleichmäßigen Besteuerung auch geboten.


Entscheidungsgründe


17 II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Urteils des FG und zur Zurückverweisung der Sache zur
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die
finanzgerichtlichen Feststellungen tragen die Bestätigung der vertraglichen Kaufpreisaufteilung durch das FG und
damit seine Bestimmung der Höhe der streitbefangenen Gebäude-AfA nicht.


18 1. a) Die Höhe der Gebäude-AfA richtet sich nach den Anschaffungskosten für das Gebäude (§ 7 Abs. 1 EStG). Die
Höhe der Anschaffungskosten bildet die Grundlage für die Bestimmung der AfA. Ihre Ermittlung unterliegt dem FG als
Tatsacheninstanz. Dies gilt auch für die Aufteilung der Anschaffungskosten von Gebäude einerseits und dazu
gehörendem Grund und Boden andererseits.


19 b) Wurde die entsprechende Kaufpreisaufteilung im Kaufvertrag vorgenommen, sind diese vereinbarten und bezahlten
Anschaffungskosten grundsätzlich auch der Besteuerung zu Grunde zu legen (ständige Rechtsprechung, vgl. Urteile
des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 1. April 2009 IX R 35/08, BFHE 224, 533, BStBl II 2009, 663; vom 18. Januar
2006 IX R 34/05, BFH/NV 2006, 1634; BFH-Beschlüsse vom 4. Dezember 2008 IX B 149/08, BFH/NV 2009, 365; vom
24. Januar 2007 IX B 84/06, BFH/NV 2007, 1104). Wenngleich dem Käufer im Hinblick auf seine AfA-Berechtigung
typischerweise an einem höheren Anschaffungswert des Gebäudes gelegen ist und die entsprechende
Aufteilungsvereinbarung --zu Gunsten des Verkäufers-- ggf. Einfluss auf eine für ihn positive sonstige
Vertragsgestaltung haben kann, rechtfertigt dies grundsätzlich noch keine abweichende Verteilung (vgl. Kulosa in
Schmidt, EStG, 34. Aufl., § 6 Rz 118).


20 Vereinbarungen der Vertragsparteien über Einzelpreise für Einzelwirtschaftsgüter binden allerdings nicht, wenn
Anhaltspunkte dafür bestehen, der Kaufpreis sei nur zum Schein bestimmt worden (vgl. BFH-Urteil vom 28. Oktober
1998 X R 96/96, BFHE 187, 450, BStBl II 1999, 217) oder die Voraussetzungen eines Gestaltungsmissbrauchs i.S.
von § 42 AO seien gegeben (BFH-Urteile in BFHE 224, 533, BStBl II 2009, 663; in BFH/NV 2006, 1634, m.w.N.; BFH-
Beschluss in BFH/NV 2009, 365).


21 c) Auch mit einer nach allgemeinen Grundsätzen der Besteuerung zu Grunde zu legenden Vereinbarung können die
Parteien jedoch angesichts der gebotenen Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung nicht die Höhe der Steuer des
Käufers --konkret seiner AfA-- gestalten. Deshalb hat das FG im Rahmen der Ermittlung der AfA-
Bemessungsgrundlage im Einzelfall (vgl. BFH-Beschlüsse in BFH/NV 2009, 365, m.w.N.; vom 26. August 2008
IX B 63/08, juris) zu prüfen, ob nennenswerte Zweifel an der vertraglichen Aufteilung bestehen (BFH-Urteil vom
10. Oktober 2000 IX R 86/97, BFHE 193, 326, BStBl II 2001, 183; BFH-Beschlüsse in BFH/NV 2007, 1104; vom
16. September 2002 IX B 35/02, BFH/NV 2003, 40). Es darf sich nicht darauf beschränken, die vertragliche Aufteilung
steuerrechtlich nachzuvollziehen, sondern hat das Ergebnis durch weitere Umstände, insbesondere der objektiv am
Markt erzielbaren Preise bzw. Verkehrswerte zu verifizieren (vgl. BFH-Beschluss in BFH/NV 2009, 365).


22 Eine wesentliche Diskrepanz zu den Bodenrichtwerten rechtfertigt es aber nicht ohne weiteres, diese an die Stelle der
vereinbarten Werte zu setzen oder die auf Grund und Gebäude entfallenden Anschaffungskosten zu schätzen. Es
handelt sich lediglich um ein Indiz dafür, dass die vertragliche Aufteilung ggf. nicht die realen Werte wiedergibt. Ein
solches Indiz kann durch andere Indizien entkräftet werden. Das FG hat die Gesamtumstände des Kaufobjekts
aufzuklären und dahingehend zu würdigen, ob besondere Aspekte die Abweichung nachvollziehbar erscheinen
lassen. Zu denken ist dabei etwa an besondere Ausstattungsmerkmale des Gebäudes, dessen ursprüngliche
Baukosten und etwaige Renovierungen, eine ggf. eingeschränkte Nutzbarkeit wegen bestehender Mietverträge oder
den Wohnwert des Gebäudes im Kontext der Nachbarschaft (Straßenlärm, soziale Einrichtungen oder besondere
Ruhe wegen einer benachbarten Grünanlage). Parallel dazu hat das FG die besonderen Kriterien des Grundstücks zu
berücksichtigen, etwa eine gepflegte Gartenanlage oder störenden Baumbestand.


23 d) Eine Korrektur der von den Parteien getroffenen Aufteilung des Anschaffungspreises auf Grund und Gebäude ist
lediglich geboten, wenn sie die realen Wertverhältnisse in grundsätzlicher Weise verfehlt (BFH-Urteil in BFHE 224,
533, BStBl II 2009, 663, m.w.N.) und wirtschaftlich nicht haltbar erscheint (vgl. BFH-Beschluss vom 9. Juli 2002
IV B 160/01, BFH/NV 2002, 1563).


24 Das FG hat im Rahmen seiner Gesamtwürdigung einen gewissen Bewertungsspielraum. Es gelten insoweit die
allgemeinen Grundsätze der finanzgerichtlichen Sachverhaltsfeststellung und Sachverhaltswürdigung. Dabei kommt
eine Bindung an etwaige Schätzungen des FA nicht in Betracht.


25 e) Kann nach diesen Grundsätzen eine vereinbarte Kaufpreisaufteilung nicht der Besteuerung zu Grunde gelegt
werden, hat sie das FG entsprechend seiner Gesamtwürdigung der Verhältnisse durch eine Aufteilung nach den
realen Verkehrswerten von Grund und Gebäude zu ersetzen. Dabei hat das FG die, nach welchem
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Wertermittlungsverfahren die Kaufpreisaufteilung vorzunehmen ist, anhand der Umstände des Einzelfalls zu
beantworten (vgl. BFH-Urteil vom 22. Oktober 2007 IV B 111/06, BFH/NV 2008, 360, m.w.N.; vom 23. Juni 2005
IX B 117/04, BFH/NV 2005, 1813).


26 2. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das FG im Streitfall keine hinreichende Würdigung der konkreten
Wertverhältnisse der Kaufobjekte vorgenommen. Es hat die Abweichung der vertraglichen Kaufpreisaufteilung von
dem zum Zeitpunkt des Kaufabschlusses geltenden Bodenrichtwert weder konkretisiert noch seine Indizwirkung
erkannt. Weiter hat es die Gesamtumstände von Grundstück und Gebäude nicht umfassend gewürdigt, um konkrete
Anhaltspunkte herauszuarbeiten, die die vertragliche Aufteilung ggf. als nachvollziehbar erscheinen lassen. Der bloße
Hinweis auf allgemein fallende Bodenrichtwerte genügt dem nicht.


27 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 21.1.2020, IX R 26/19
ECLI:DE:BFH:2020:B.210120.IXR26.19.0


Arbeitshilfe des BMF zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück - Beitrittsaufforderung


Leitsätze


Im Revisionsverfahren stellt sich die Frage, ob die vom BMF zur Verfügung gestellte "Arbeitshilfe zur Aufteilung eines
Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung)" bei der Aufteilung eines vertraglich vereinbarten
Kaufpreises auf Grund und Gebäude für Zwecke der AfA-Bemessung zugrunde gelegt werden kann. Der Senat hat das BMF
zum Beitritt zu diesem Verfahren aufgefordert (§ 122 Abs. 2 Satz 3 FGO).


Tenor


Das Bundesministerium der Finanzen wird aufgefordert, dem Verfahren IX R 26/19 beizutreten.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist die Aufteilung des Kaufpreises für eine vermietete Eigentumswohnung auf Gebäude sowie Grund und
Boden für Zwecke der Bemessung der Absetzung für Abnutzung (AfA).


2 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine Grundstücksgemeinschaft, erwarb mit notariellem Vertrag vom
26.04.2017 die 38,83 qm große Eigentumswohnung (Nr. 12) A-Straße in Z verbunden mit einem Miteigentumsanteil
von 38,577/1 000 an dem Grundstück mit einer Größe von 1 185 qm und dem Sondernutzungsrecht an einem
Kellerraum sowie an einem Doppelgaragenplatz. Es handelt sich um eine Einzimmerwohnung im zweiten
Obergeschoss eines im Jahr 1973 fertiggestellten Mehrfamilienhauses, die vermietet wird.


3 Nach dem Kaufvertrag betrug der Kaufpreis 110.000 EUR, wovon per 30.04.2017  2.642,05 EUR auf den Anteil an der
Instandhaltungsrücklage entfielen. Zudem enthielt der Kaufvertrag folgende Regelung: "Im Kaufpreis enthalten ist das
Entgelt für den anteiligen Wert des Grundstücks, den die Beteiligten nach bestem Wissen zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses mit EUR 20.000,00 beziffern." Die Anschaffungskosten beliefen sich einschließlich Nebenkosten
auf 118.002 EUR.


4 In ihrer Feststellungserklärung für das Jahr 2017 berücksichtigte die Klägerin eine AfA-Bemessungsgrundlage in Höhe
von 96.547,47 EUR. Dabei legte sie die Kaufpreisaufteilung des notariellen Kaufvertrags zugrunde und berechnete
einen Gebäudeanteil von 81,81 % (20 000/110 000).


5 Hingegen ermittelte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) auf der Grundlage der vom
Bundesministerium der Finanzen (BMF) im Internet bereitgestellten "Arbeitshilfe zur Aufteilung eines
Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung)" (abzurufen unter
www.bundesfinanzministerium.de) einen Gebäudeanteil von 27,03 %. Dem lagen ein Bodenwert von 77.713 EUR
(1 185 qm [Fläche] x 1.700 EUR/qm [Bodenrichtwert] x 38 577/1 000 000 [Miteigentumsanteil]) sowie ein
Gebäudewert von 28.782 EUR (39 qm [Wohnfläche] x 738 EUR/qm [typisierte Herstellungskosten]) zugrunde.
Dementsprechend wurden die Anschaffungskosten von 118.002 EUR aufgeteilt und in Höhe von 31.896 EUR der AfA
unterworfen (Bescheid für 2017 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen vom
05.10.2018).


6 Im Einspruchsverfahrens trug die Klägerin --vom FA nach Gründen für die wesentliche Abweichung des im
Kaufvertrag angegebenen Bodenwerts vom Bodenrichtwert befragt-- vor, sie habe sich vor dem Erwerb der Wohnung
umfassend mit dem von einer "Stararchitektin" erbauten Gebäude auseinandergesetzt. Dabei seien nicht nur der
Zustand des Gebäudes, sondern auch der Zuschnitt der Wohnung und die Raumaufteilung, die Gestaltung der
Hausflure und die großen Balkone kaufentscheidend gewesen. Hingegen sei die Lage des Grundstücks (zwischen
S-Bahn und Autobahn, nahe einem Platz mit hoher Verbrechensrate, Kopfsteinpflaster vor der Tür) nicht gut. Daher
sei der Bodenrichtwert völlig absurd und haltlos. Der im Kaufvertrag ausgewiesene Anteil sei von den
Kaufvertragsparteien --es handele sich um fremde Dritte-- wohlbedacht und angemessen zugeordnet worden. Allein
die Aufwendungen für eine Renovierung von Bad und Küche wären höher als der nach der Arbeitshilfe zugrunde zu
legende Gebäudewertanteil.


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


1 von 3 20.03.2020, 16:22







7 Dem folgte das FA im Rahmen der Einspruchsentscheidung vom 08.05.2019 nur insoweit, als es nunmehr einen
Gebäudewertanteil von 30,9 % und damit eine AfA-Bemessungsgrundlage von 36.463 EUR ansetzte. Dem lag
zugrunde, dass es bei der Berechnung des Gebäudeanteils den Tiefgaragenstellplatz (5.965 EUR; Gebäudewert
somit insgesamt 34.747 EUR) außer Acht gelassen hatte.


8 Dagegen erhob die Klägerin Klage und machte ergänzend geltend, dass der im Kaufvertrag ausgewiesene
Gebäudewertanteil noch weit unter den aktuellen Gebäudeherstellungskosten von mindestens 2.000 EUR pro qm
liege, so dass ein Betrag von 80.000 EUR als Mindestwert für den Gebäudeanteil anzusehen sei. Veröffentlichungen
des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes sei zu entnehmen, dass Baukosten von 2.400 EUR pro qm und
anteilige Grundstückskosten von 600 EUR pro qm für innerstädtische Lagen anzusetzen seien, woraus sich --wie im
Kaufvertrag ausgewiesen-- ein Bodenwertanteil von 20 % ergebe. Es treffe zwar zu, dass die Kaufpreisaufteilung im
notariellen Kaufvertrag von der Käuferseite veranlasst gewesen sei und die Verkäuferseite keine Veranlassung gehabt
habe, sich dieser zu widersetzen. Der Aufteilung liege jedoch zugrunde, dass eine kalkulierte Rendite von 6,71 %
--bezogen allein auf den Gebäudewert-- habe erreicht werden sollen. Dabei sei auch zu beachten, dass der Verkäufer
Bad und Küche umfangreich modernisiert habe.


9 Mit Urteil vom 14.08.2019 wies das Finanzgericht (FG) die Klage als unbegründet ab. Zur Begründung führte es aus,
der Senat sei zu der Überzeugung gelangt, dass die vertragliche Kaufpreisaufteilung im Streitfall nicht die realen
Wertverhältnisse widerspiegele. Er halte die Arbeitshilfe für die Wertermittlung, insbesondere für die Ermittlung des
Gebäudesachwerts, grundsätzlich für geeignet, messe ihren Ergebnissen eine große indizielle Bedeutung zu, um bei
erheblicher Abweichung die Marktangemessenheit der vertraglich vereinbarten Kaufpreisaufteilung widerlegen zu
können, und sehe in ihr --im Fall der Widerlegung-- eine geeignete Schätzungshilfe.


10 Im Streitfall bestünden keine gewichtigen konkreten Umstände, aus denen sich eine nennenswerte Abweichung der
realen Wertverhältnisse von den Ergebnissen der Arbeitshilfe ergebe. Weder die Umstände, die nach Ansicht der
Klägerin eine schlechte Lage der Wohnung und damit einen geringeren Bodenwert begründen sollten, noch die für
einen höheren Gebäudewert angeführten Aspekte seien nachvollziehbar. Daher gelange der Senat im Wege der
Schätzung zu einer Kaufpreisaufteilung, wie sie sich aus der Arbeitshilfe ergebe.


11 Da sich der Senat nicht allein auf die Bodenrichtwerte stütze, sondern auf die Arbeitshilfe, in der die Bodenrichtwerte
lediglich einflössen, sehe er sich nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, wonach eine
wesentliche Diskrepanz zu den Bodenrichtwerten es nicht ohne weiteres rechtfertige, die auf Grund und Gebäude
entfallenden Anschaffungskosten zu schätzen. Die Arbeitshilfe gehe über eine bloße Bestimmung der Bodenrichtwerte
und deren Abgleich mit der kaufvertraglichen Bestimmung des Bodenwertanteils deutlich hinaus. Sie sei methodisch
geeignet und entspreche der Vorgabe der Rechtsprechung, Bodenwert und Gebäudewert unabhängig voneinander zu
ermitteln; ihre Ergebnisse seien nachvollziehbar. Bei Eigentumswohnungen erweise sich zudem das
Sachwertverfahren als sachgerecht.


12 Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin. In Ergänzung ihres Vorbringens im Klageverfahren macht sie geltend,
dass die tatsächlichen Wertverhältnisse in der Arbeitshilfe durch typisierte Schätzungen im Bereich des Gebäudewerts
nicht zutreffend dargestellt würden. Selbst der Gesetzgeber halte --wie sich an § 7b des Einkommensteuergesetzes
(EStG) zeige-- Baukosten in Höhe von 2.000 EUR pro qm für einfache Wohnräume für nicht realisierbar; die
Fördergrenze sei daher auf 3.000 EUR pro qm --mit baldiger Anpassung auf 3.500 EUR pro qm-- festgelegt worden.
Die vorliegend berücksichtigten Baukosten gemäß Sachwertrichtlinie 2012 betrügen indes 1.405 EUR pro qm (ohne
Alterswertminderung). Im Übrigen habe das FG den im Klageverfahren angeführten Aspekt des "Werts des Wohnens"
völlig außer Acht gelassen. Die Ermittlung des Gebäudeanteils durch die Finanzverwaltung sei einseitig nach dem
Sachwert erfolgt. Den mit der Vermietung erzielten Einnahmen der Klägerin stünden keine dem Wohnwert
entsprechenden Werbungskosten gegenüber.


13 Die Klägerin beantragt,


das Urteil des FG Berlin-Brandenburg vom 14.08.2019 aufzuheben und den Feststellungsbescheid vom 05.10.2018 in
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 08.05.2019 dahingehend abzuändern, dass bei der Ermittlung der Einkünfte
aus der Vermietung des Objekts A-Straße eine AfA-Bemessungsgrundlage unter Berücksichtigung eines
Gebäudeanteils von 81,8 % zugrunde gelegt wird.


14 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


15 Die Vorinstanz habe die Rechtsprechung zur Aufteilung des Gesamtkaufpreises auf die erworbenen Wirtschaftsgüter
zutreffend angewandt. Es hätten erhebliche Zweifel an der vereinbarten Kaufpreisaufteilung bestanden, die die
Klägerin nicht durch andere qualifizierte Indizien hätte entkräften können. So weiche der im Kaufvertrag festgelegte
Wert für den Grund und Boden vom maßgeblichen Bodenrichtwert im Zeitpunkt des Erwerbs um mehr als 70 % ab.
Zudem habe die Klägerin bei der Bemessung des Gebäudewerts einseitig subjektive Interessen verfolgt, die gegen
einen sachgerechten Aufteilungsmaßstab sprächen. Sie habe sich an ihren Renditevorstellungen orientiert, die
Marktverhältnisse aber nicht in die Betrachtung einbezogen.
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16 Vor diesem Hintergrund sei die Überprüfung der Kaufpreisaufteilung gerechtfertigt gewesen. Die vom BMF
herausgegebene Arbeitshilfe stelle dafür ein geeignetes Instrument dar. Sie gehe insbesondere über eine bloße
Bestimmung der Bodenrichtwerte und deren Vergleich mit dem kaufvertraglichen Bodenanteil hinaus. Ihr lägen die
Vorschriften der Verkehrswertermittlung auf der Grundlage des Baugesetzbuchs, hier des Sachwertverfahrens nach
der Immobilienwertermittlungsverordnung, zugrunde. Der Gebäudewert werde --entgegen den Ausführungen der
Klägerin-- auf der Grundlage der Normalherstellungskosten (NHK) 2010, die als Ausgangswert herangezogen würden,
ermittelt. Schließlich erfolge eine Indizierung des Preises entsprechend des Baupreisindex (im Streitfall mit 116,8 %
der NHK 2010). Dadurch erfolge eine Angleichung an heutige Werte. Damit würden den aktuellen Bodenrichtwerten
auch angepasste Baukosten gegenübergestellt.


17 Die Klägerin gehe fehl in der Annahme, dass die aus einer verstärkten Nachfrage und damit Verknappung
resultierende Preissteigerung von Wohnimmobilien einer bestimmten Lage aufgrund der Berechnungssystematik der
Arbeitshilfe des BMF praktisch nur zu einer Erhöhung des Bodenwerts und damit zu einer entsprechenden
Verschiebung bei der Kaufpreisaufteilung von Bestandsimmobilien führe. Lediglich auf eine Marktanpassung der
(vorläufigen) Sachwerte sei verzichtet worden, da sich diese im gleichen Verhältnis auf den Grund und Boden
einerseits sowie das Gebäude andererseits auswirke. Die Summe der ermittelten Einzelwerte (vorläufige Sachwerte)
weise damit ohne Marktanpassung zwar nicht den Verkehrswert aus. Das Aufteilungsverhältnis ändere sich jedoch
nicht.


18 Entgegen der Auffassung der Klägerin seien die in der Kaufpreisaufteilung berücksichtigten typisierten
Herstellungskosten angemessen. Nach der Indizierung der NHK aus 2010 von 1.405 EUR pro qm auf das Jahr 2017
ergäben sich Herstellungskosten von 1.642 EUR pro qm Wohnfläche für ein Gebäude mit dem Standard des Jahres
1973. Dies stelle keinen Widerspruch zur Förderhöchstgrenze von 2.000 EUR pro qm bzw. Baukostenobergrenze
nach § 7b EStG von 3.000 EUR pro qm für einen aktuellen Baustandard dar, sondern sei plausibel.


19 Die Arbeitshilfe ermögliche damit, in einem typisierten Verfahren die Kaufpreisaufteilung entweder selbst
vorzunehmen oder die Plausibilität einer Kaufpreisaufteilung zu prüfen. Es handele sich um eine qualifizierte
Schätzung, der natürlich immanent sei, dass nicht jeder Einzelfall bewertet werden könne. Dabei könne der
Steuerpflichtige aber Besonderheiten, die eine abweichende Bewertung rechtfertigten, z.B. im Wege einer
sachverständigen Stellungnahme geltend machen. Dies sei ein Korrektiv, um preisliche Unterschiede und
Ungerechtigkeiten auszugleichen. Durch diese Systematik sei eine verhältnismäßige und für die Beteiligten planbare
Handhabung der Wertermittlung einerseits und eine Möglichkeit zur Berücksichtigung des Einzelfalls andererseits
geschaffen worden. Im Streitfall habe die Klägerin aber keine derartigen Besonderheiten geltend gemacht, die eine
Abweichung von der Wertermittlung der Arbeitshilfe rechtfertigen würden. Die im Klageverfahren vorgebrachten
allgemein gehaltenen Ausführungen seien jedenfalls nicht geeignet, die Berechnung des Gebäudeanteils anhand
eines typisierten Verfahrens in Zweifel zu ziehen.


Entscheidungsgründe


II.


20 Der Senat nimmt das Revisionsverfahren zum Anlass, sich grundlegend mit der Frage zu befassen, welche
Bedeutung der vom BMF zur Verfügung gestellten "Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein
bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung)" bei der Aufteilung eines vertraglich vereinbarten Kaufpreises auf Grund
und Gebäude nach den realen Verkehrswerten (vgl. Senatsurteil vom 16.09.2015 - IX R 12/14, BFHE 251, 214, BStBl
II 2016, 397) für Zwecke der AfA-Bemessung zukommt. Vor diesem Hintergrund hält es der Senat für angezeigt, das
BMF an diesem Revisionsverfahren zu beteiligen und zum Beitritt aufzufordern (§ 122 Abs. 2 Satz 3 der
Finanzgerichtsordnung --FGO--).
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 5.12.2019, II R 37/18
ECLI:DE:BFH:2019:U.051219.IIR37.18.0


Dem Verkäufer vorbehaltene Nutzungen als grunderwerbsteuerrechtliche Gegenleistung


Leitsätze


Verpflichtet sich der Käufer beim Kauf eines Grundstücks, dieses dem Verkäufer ohne angemessenes Entgelt zur Nutzung zu
überlassen, liegt darin eine Gegenleistung für das Grundstück.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Sächsischen Finanzgerichts vom 22.06.2017 - 6 K 1514/15 aufgehoben.
Die Sache wird an das Sächsische Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) erwarb mit notariell beurkundetem Vertrag vom 09.05.2012 (Kaufvertrag)
ein Grundstück vom Verkäufer. Das als Kulturdenkmal erfasste, parkähnliche Gelände war mit acht Gebäuden bebaut,
von denen drei (Nr. 1a, 2 und 5) genutzt wurden; die anderen befanden sich in schlechtem baulichen Zustand und
standen leer. In § 2 des Kaufvertrags räumte die Klägerin dem Verkäufer das Recht ein, seine bisherige Nutzung der
Gebäude 2 und 5 zunächst für 30 Jahre unentgeltlich fortzusetzen. § 4 des Kaufvertrags lautet:


2
"Kaufpreis, Verpflichtung des Verkäufers


Objektiv wird festgestellt, dass das Grundstück mit einer Vielzahl alter Bausubstanz sowie einer maroden
Erschließung belastet ist und sich im Übrigen zu großen Teilen in einem schlechten Gesamtzustand befindet. Das
Grundstück ist daher insgesamt mit einem negativen Kaufpreis zu bewerten. Aus diesem Grunde bestimmen die
Vertragsparteien keinen Kaufpreis.


Der Verkäufer verpflichtet sich für die Ablösung aufgezeigter 'Lasten' des Grundstücks zur Zahlung eines einmaligen
Geldbetrages in Höhe von 100.000 Euro … an den Käufer. …"


3 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) setzte mit Bescheid vom 13.11.2013 Grunderwerbsteuer fest
und zog dabei einen nach § 138 des Bewertungsgesetzes gesondert festgestellten Grundbesitzwert als
Bemessungsgrundlage heran.


4 Auf den Einspruch hin legte das FA der Besteuerung stattdessen den Kapitalwert der dem Verkäufer vorbehaltenen
Nutzungen als Gegenleistung zugrunde, den es mit 620.018 EUR bezifferte.


5 Im Klageverfahren nahm das FA eine geringere zur Nutzung überlassene Grundstücksfläche an. Der Nutzungswert als
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer sei daher auf 491.462,20 EUR herabzusetzen.


6 Auf den --protokollierten und deshalb maßgebenden-- Antrag der Klägerin, den Grunderwerbsteuerbescheid
dahingehend zu ändern, dass die Steuer auf 0 EUR festgesetzt wird, hob das Finanzgericht (FG) den Bescheid auf. Die
Steuer sei nach dem Wert der Gegenleistung zu bemessen. Diese betrage 0 EUR. Die Vertragsparteien hätten einen
Kaufpreis von ./. 100.000 EUR festgelegt, da sie mit Abbruchkosten gerechnet hätten, die "den Wert des Grund und
Bodens und der noch nutzbaren Gebäudeteile sowie des 30-jährigen Nutzungsrechts" überstiegen. Von erwarteten
Kosten in Höhe von ca. 500.000 EUR sei lediglich ein Anteil von 80 % durch Fördermittel gedeckt gewesen. Deshalb
habe sich der Verkäufer "auf einen negativen Kaufpreis eingelassen …, obwohl er ein 30-jähriges Nutzungsrecht an
den Gebäuden 2 und 5 erhalten hat". Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2019, 1327
veröffentlicht.


7 Mit der Revision macht das FA eine Verletzung von § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) und der
§§ 133, 157 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) geltend. Bei der Bestimmung der Gegenleistung habe das FG das
dem Verkäufer vorbehaltene Nutzungsrecht außer Acht gelassen. Allerdings sei die Zuzahlung des Verkäufers in Höhe
von 100.000 EUR in Abzug zu bringen, die Bemessungsgrundlage daher mit 391.462,20 EUR anzusetzen.
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8 Das FA beantragt,


die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage, soweit nicht eine Herabsetzung der Bemessungsgrundlage auf
391.462,20 EUR zugesagt wurde, abzuweisen.


9 Die Klägerin beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


10 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der Sache zur
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung
--FGO--). Das FG hat § 8 Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG verletzt, indem es die dem Verkäufer vorbehaltenen
Nutzungen nicht in die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer einbezogen hat.


11 1. Gemäß § 8 Abs. 1 GrEStG bemisst sich die Grunderwerbsteuer grundsätzlich nach dem Wert der Gegenleistung.


12 a) Was zur Gegenleistung gehört, bestimmt § 9 GrEStG, der eine Legaldefinition des Begriffs enthält und --zusammen
mit § 8 Abs. 1 GrEStG-- darauf abzielt, die Gegenleistung so umfassend wie möglich zu erfassen (Begründung zum
GrEStG 1940, RStBl 1940, 387, 405; vgl. Beschlüsse des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 02.03.2011 - II R 23/10,
BFHE 232, 358, BStBl II 2011, 932, Rz 17, und vom 02.03.2011 - II R 64/08, BFH/NV 2011, 1009, Rz 21). Dem
Grunderwerbsteuergesetz liegt ein eigenständiger, über das bürgerlich-rechtliche Verständnis hinausgehender
Gegenleistungsbegriff zugrunde (vgl. BFH-Urteile vom 16.02.1977 - II R 89/74, BFHE 122, 338, BStBl II 1977, 671,
unter 2., und vom 08.09.2010 - II R 28/09, BFHE 231, 244, BStBl II 2011, 227, Rz 14).


13 b) Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG gilt als Gegenleistung bei einem Kauf der Kaufpreis einschließlich der vom Käufer
übernommenen sonstigen Leistungen und der dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen. Nutzungen sind gemäß
§ 100 BGB u.a. die Vorteile, welche der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt. Sie gebühren nach § 446
Satz 2 BGB von der Übergabe der Sache an dem Käufer. Wird die Norm vertraglich abbedungen, belässt der
Grundstückskäufer also die Nutzungen dem Verkäufer über diesen Zeitpunkt hinaus, liegt darin ein geldwerter Vorteil,
den der Käufer für den Erwerb der Sache hingibt. Dies rechtfertigt die Einbeziehung der dem Verkäufer vorbehaltenen
Nutzungen in die Gegenleistung (vgl. Begründung zum GrEStG 1940, RStBl 1940, 387, 406; FG Baden-Württemberg,
Urteil vom 13.11.1981 - IX 153/81, IX 154/81, EFG 1982, 428; Loose in Boruttau, Grunderwerbsteuergesetz, 19. Aufl.,
§ 9 Rz 231; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 6. Aufl., § 9 Rz 104; Hofmann, Grunderwerbsteuergesetz,
Kommentar, 11. Aufl., § 9 Rz 28; Konrad in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, § 9 Rz 154; Jochum in
Wilms/Jochum, ErbStG/BewG/GrEStG, § 9 GrEStG Rz 64; im Ergebnis auch BFH-Urteil vom 06.12.1989 - II R 95/86,
BFHE 159, 255, BStBl II 1990, 186, unter 1.c).


14 c) Wenn jedoch der Grundstücksverkäufer die vorbehaltenen Nutzungen angemessen vergütet, liegt in der
Nutzungsüberlassung keine Gegenleistung für das Grundstück i.S. von § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG (ähnlich
BFH-Urteil vom 06.12.2017 - II R 55/15, BFHE 261, 58, BStBl II 2018, 406, Rz 13).


15 d) Für die Bestimmung der Gegenleistung ist nicht maßgebend, was die Vertragschließenden als Gegenleistung für
das Grundstück  bezeichnen, sondern zu welchen Leistungen sie sich tatsächlich verpflichtet haben (BFH-Urteil in
BFHE 231, 244, BStBl II 2011, 227, Rz 14). Ob sich der Verkäufer Nutzungen ohne angemessenes Entgelt
vorbehalten hat, ist durch Auslegung des Kaufvertrags zu ermitteln. Die Auslegung von Verträgen und
Willenserklärungen gehört zum Bereich der tatsächlichen Feststellungen und bindet den BFH gemäß § 118 Abs. 2
FGO, wenn sie den Grundsätzen der §§ 133, 157 BGB entspricht und nicht gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze
verstößt, d.h. jedenfalls möglich ist. Das Revisionsgericht prüft, ob das FG die gesetzlichen Auslegungsregeln sowie
die Denkgesetze und Erfahrungssätze beachtet und die für die Vertragsauslegung bedeutsamen Begleitumstände
erforscht und rechtlich zutreffend gewürdigt hat. Dagegen ist die rechtliche Einordnung des von den Vertragspartnern
Gewollten am Maßstab der jeweils einschlägigen Normen für das Revisionsgericht nicht nach § 118 Abs. 2 FGO
bindend, sondern in vollem Umfang nachprüfbare Rechtsanwendung (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom
30.01.2019 - II R 26/17, BFHE 264, 47, Rz 31).


16 2. Nach diesen Maßstäben tragen die Feststellungen des FG nicht den Schluss, dass die dem Verkäufer
vorbehaltenen Nutzungen nicht in die Bemessungsgrundlage nach § 8 Abs. 1 GrEStG i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG
einzubeziehen seien.


17 a) Gemäß § 4 des Kaufvertrags hat die Klägerin als Käuferin des Grundstücks keinen Kaufpreis zu entrichten;
stattdessen hat der Verkäufer eine Zuzahlung in Höhe von 100.000 EUR zu leisten. Hieraus ergibt sich der von der
Vorinstanz angenommene Kaufpreis von ./. 100.000 EUR.


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


2 von 3 20.03.2020, 16:20







18 b) Daneben hat die Klägerin aber in § 2 des Kaufvertrags dem Verkäufer das Recht eingeräumt, seine bisherige
Nutzung der Gebäude 2 und 5 für 30 Jahre unentgeltlich fortzusetzen. Sie hat Nutzungen des Grundstücks, die mit
dessen Übergabe ihr als Käuferin zustünden, dem Verkäufer überlassen, ohne von diesem eine Vergütung zu
erhalten. "Unentgeltlich" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Klägerin vom Verkäufer kein gesondertes
Entgelt für die Überlassung der Gebäude fordert. Der Wert der Nutzungen stellt vielmehr eine
--grunderwerbsteuerrechtliche-- Gegenleistung der Klägerin für den Erhalt des Grundstücks dar. Soweit die Klägerin
einwendet, das Nutzungsrecht des Verkäufers sei in den Leistungsaustausch einbezogen worden, bestätigt sie in der
Sache gerade diese Beurteilung.


19 Sollte das FG angenommen haben, das Nutzungsrecht sei wertlos, bestehen dafür keine Anhaltspunkte. Nach den im
Urteil getroffenen Feststellungen gehören die dem Verkäufer überlassenen Gebäude gerade nicht zu denen, die sich
zum Zeitpunkt des Erwerbs in schlechtem Zustand befanden.


20 c) Bemessungsgrundlage i.S. von § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG ist demgemäß der Wert der Nutzungen
abzüglich der Zuzahlung des Verkäufers in Höhe von 100.000 EUR.


21 3. Die Sache ist nicht spruchreif. Das FG wird im zweiten Rechtsgang Feststellungen zum Umfang der dem Verkäufer
vorbehaltenen Nutzungen zu treffen und das Nutzungsrecht zu bewerten haben.


22 4. Die Übertragung der Entscheidung über die Kosten des Verfahrens beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


Gleich lautende Erlasse 
der obersten Finanzbehörden der Länder 


zu 
gewerbesteuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des 


Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) 


vom 19. März 2020 


Nach dem Ergebnis einer Erörterung der obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur 
Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus bei der Festsetzung des 
Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen (§ 19 Abs. 3 Satz 3 GewStG), 
Folgendes: 


Nach § 19 Abs. 3 Satz 3 GewStG kann auch das Finanzamt bei Kenntnis veränderter 
Verhältnisse hinsichtlich des Gewerbeertrags für den laufenden Erhebungszeitraum die 
Anpassung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veranlassen. Das gilt insbesondere für die 
Fälle, in denen das Finanzamt Einkommensteuer- und Körperschaftsteuervorauszahlungen 
anpasst (R 19.2 Abs. 1 Satz 5 GewStR). Vor diesem Hintergrund können nachweislich 
unmittelbar und nicht unerheblich betroffene Steuerpflichtige bis zum 31. Dezember 2020 
unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Herabsetzung des Gewerbesteuermess-
betrages für Zwecke der Vorauszahlungen stellen. Diese Anträge sind nicht deshalb 
abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im 
Einzelnen nachweisen können. Nimmt das Finanzamt eine Festsetzung des 
Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen vor, ist die betreffende 
Gemeinde hieran bei der Festsetzung ihrer Gewerbesteuer-Vorauszahlungen gebunden (§ 19 
Abs. 3 Satz 4 GewStG). 


Für etwaige Stundungs- und Erlassanträge gilt auch im Hinblick auf einen möglichen 
Zusammenhang mit Auswirkungen des Coronavirus, dass diese an die Gemeinden und nur 
dann an das zuständige Finanzamt zu richten sind, wenn die Festsetzung und Erhebung der 
Gewerbesteuer nicht den Gemeinden übertragen worden ist (§ 1 GewStG und R 1.6 Abs. 1 
GewStR). 


Diese Erlasse ergehen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen. 
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Steuernummer: ____________________________________________________
Name, Vorname: ____________________________________________________
Anschrift:  ____________________________________________________


Finanzamt ______________


_______________________


_______________________             Datum: ___.___._____


Steuererleichterungen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus


Antrag auf zinslose Stundung
Antrag auf Herabsetzung von Vorauszahlungen/des Steuermessbetrages für 
Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 


1. Zinslose Stundung 


Infolge der Auswirkungen des Coronavirus können die nachfolgend genannten 


Steuerzahlungen derzeit nicht geleistet werden (erhebliche Härte). Ich beantrage deshalb eine


zinslose Stundung um vorerst drei Monate im folgenden Umfang:


___________________________________. 


  (Steuerart und Zeitraum)


___________________________________. 


  (Steuerart und Zeitraum)


___________________________________. 


  (Steuerart und Zeitraum)


Die Zahlung von monatlichen Raten ist mir möglich / nicht möglich. 


Die Zahlung der monatlichen Raten erfolgt ab dem ___.___._____ jeweils am ___. des 


Monats.  







2. Herabsetzung von Steuervorauszahlungen/des Steuermessbetrages für Zwecke der 


Gewerbesteuer-Vorauszahlungen


Infolge der Auswirkungen des Coronavirus beantrage ich, die/den


Einkommensteuer-Vorauszahlungen ab _____________________


Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen ab _____________________


auf _____________ € herabzusetzen 


Steuermessbetrag für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen


    ab ________________ auf _________________ € herabzusetzen.


Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. 


(Hinweis: Unrichtige Angaben können strafrechtliche Folgen haben, vgl. 


Sanktionsvorschriften §§ 370 und 378 der Abgabenordnung) 


Mit freundlichen Grüßen


    (Vorname Name)








Bayerisches Staatsministerium
der Finanzen und für Heimat


Pressemitteilung Nr. 050
München, 17.03.2020 


CORONA-PANDEMIE - FÜRACKER GIBT STEUERLICHE 
SOFORTHILFEN BEKANNT
Möglichst schnelle und unbürokratische Unterstützung für Betroffene


Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen Staat und Gesellschaft vor große Herausforderungen. Bayern hat 
deshalb den Katastrophenfall ausgerufen. „Schnelle und möglichst unbürokratische Hilfen für unmittelbar 
Betroffene sind das Gebot der Stunde“, betonte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker. „Dies gilt auch für 
den Bereich der Steuern.“ Im Vorgriff auf eine bundesweite Regelung zu steuerlichen Hilfsmaßnahmen hat 
Finanzminister Füracker für Bayern daher mit sofortiger Wirkung folgende Maßnahmen in Kraft gesetzt: 


Fällige Steuerzahlungen werden - soweit diese aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht geleistet 
werden können - auf Antrag befristet zinsfrei gestundet. In solchen Fällen können die Betroffenen bis zum 31. 
Dezember 2020 entsprechende Anträge auf Stundung stellen. Dies betrifft die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer sowie die Umsatzsteuer. Daneben kann auf Antrag die Höhe der Vorauszahlungen angepasst 
werden. Hierfür werden vereinfachte Formblätter zur Beantragung von Steuererleichterungen zum Download auf 
den Seiten der Steuerverwaltung bereitgestellt.


Bei unmittelbarer Betroffenheit will der Freistaat zudem grundsätzlich bis zum Ende des Jahres von 
Vollstreckungsmaßnahmen absehen. Dabei wird auch auf gesetzlich anfallende Säumniszuschläge in dieser Zeit 
verzichtet werden.


Soweit daneben pandemiebedingt Probleme bestehen, Steuererklärungen fristgerecht abzugeben, wird auch hier 
geholfen „Die bayerischen Finanzämter werden mit Anträgen auf Fristverlängerungen wegen Corona großzügig 
und möglichst unbürokratisch verfahren“, teilte Füracker mit. 


Betroffene können sich wegen der für sie im Einzelfall in Betracht kommenden Hilfsmaßnahmen schriftlich, 
telefonisch oder per Email umgehend mit ihrem zuständigen Finanzamt in Verbindung setzen. Auf diesem Wege 
ist auch die Vereinbarung eines persönlichen Termins möglich. Die Servicezentren an den Finanzämtern sind als 
Maßnahme gegen die weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus vorübergehend geschlossen. 


Weiterführende Links:
Die bayerischen Finanzämter


Drucken Seitenanfang Inhaltsverzeichnis


Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Postfach 22 15 55, 80505 München
Pressesprecher: Dennis Drescher
Telefon 089 2306-2460 und 2367, Telefax 089 2809327
E-Mail: presse@stmfh.bayern.de, Internet: www.stmfh.bayern.de
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ZUR BEKÄMPFUNG DER CORONA-KRISE:


Hessen stellt kurzfristig 7,5 Milliarden Euro in 
Aussicht
19.03.2020 Pressestelle: Hessisches Ministerium der Finanzen


Hessisches Ministerium der Finanzen


 MENÜ  SUCHE



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Hessischer Finanzminister Dr. Thomas Schäfer


© HMdF / Sabrina Feige


„Hessen stellt zur Bekämpfung der Corona-Krise kurzfristig 7,5 Milliarden Euro in Aussicht. Die 


Landesregierung bittet den Landtag in der kommenden Woche um Zustimmung zu einem 


Nachtragshaushalt. 1 Milliarde Euro soll für die Bewältigung der gesundheitlichen, sozialen und 


ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie eingesetzt werden“, sagte heute Hessens 


Finanzminister Dr. Thomas Schäfer in Wiesbaden.


„Mit dem Nachtragshaushalt möchten wir den Garantie- und Bürgschaftsrahmen des Landes 


um 3,5 auf dann 5 Milliarden Euro erhöhen und einen wirkungsvollen Schutzschirm für die 


hessische Wirtschaft spannen. Wir möchten damit schnell und unbürokratisch den 


Unternehmen in unserem Land – von klein bis groß - notwendige Liquidität zur Verfügung 


stellen“, erklärte der Finanzminister. „Der Bund hat angekündigt, Anfang der Woche ein 


nationales Programm vorzulegen, mit dem die bisherigen Kreditprogramme ergänzt werden. Ich 


bin sehr guter Hoffnung, dass dort vor allem auch Liquiditätszuschüsse enthalten sein werden, 


insbesondere auch für die Kleinstunternehmen. Danach werden wir unsere Landesmittel 


ergänzend einbringen. Die Hilfe soll in Ergänzung zu Fördermaßnahmen der KfW insbesondere 


mittleren, kleinen und Kleinstunternehmen kurzfristig gewährt werden. Zusammen mit dem 


Wirtschaftsministerium und der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen arbeiten wir derzeit 


hart daran.“


„Bund und Länder haben eine Reihe von wichtigen steuerlichen Soforthilfen abgestimmt. Daran 


anknüpfend gehen wir noch einen Schritt weiter: Hessen gibt seiner Wirtschaft vorübergehend 


eine Liquiditätsspritze, indem wir bereits getätigte Sondervorauszahlungen der Umsatzsteuer 


auf formlosen Antrag kurzfristig zurückerstatten können. Dies kann unsere Wirtschaft 


kurzfristig um bis zu 1,5 Milliarden Euro entlasten“, sagte Finanzminister Schäfer. „Da die 


Wirtschaft erhält steuerliche Soforthilfen von bis zu 1,5 Milliarden Euro. 
Bürgschaftsvolumen soll auf 5 Milliarden Euro erhöht werden. 
Nachtragshaushalt bringt weitere 1 Milliarde Euro.



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Wirtschaft in weiten Teilen von der Corona-Krise betroffen ist, verzichten wir auf die sonst übliche 


ausführliche Prüfung und vereinfachen das Verfahren.“


„Hessen steht finanziell gut da. 7,5 Milliarden Euro sind viel Geld. Wenn es die Situation erfordert, 


werden wir aber noch mehr Geld zur Verfügung stellen. Am Geld darf und wird die Bekämpfung 


der Corona-Krise nicht scheitern. Der Schutzschirm ist gespannt und reißfest“, sagte 


Finanzminister Thomas Schäfer.


„Der Coronavirus trifft bereits jetzt viele Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen finanziell. 


Leider müssen wir davon ausgehen, dass dieser Umstand in naher Zukunft sich weiter deutlich 


verstärken wird. Die Hessische Steuerverwaltung wird deshalb mit einer Reihe steuerlicher 


Soforthilfen den Betroffenen helfend zur Seite stehen. Eine nach Möglichkeit schnelle und 


unbürokratische Unterstützung. Das ist unser Ziel!“, sagte Schäfer.


Zu den konkreten steuerlichen Soforthilfen


„Hessen handelt zügig: Wir geben den betroffenen hessischen Unternehmen, darunter fallen 


auch Freiberufler und sehr kleine Unternehmen, eine vorübergehende Liquiditätsspritze von bis 


zu 1,5 Mrd. Euro. Das setzen wir wie folgt um: Viele Unternehmen zahlen bei der Umsatzsteuer 


eine sogenannte Sondervorauszahlung, damit sie die monatliche Umsatzsteuer jeweils einen 


Monat später zahlen dürfen. In der aktuellen Corona-Krise helfen wir den betroffenen 


Unternehmen und setzen auf Antrag die in 2020 gezahlte Sondervorauszahlung auf ‚Null‘ herab. 


Anschließend erhalten die Unternehmen die bereits gezahlte Steuervorauszahlung erstattet, 


sofern sie nicht mit anderen Zahllasten zu verrechnen ist. Das geht ganz unbürokratisch mit 


formlosem Antrag oder am besten über ELSTER“, erläuterte der Finanzminister.


Darüber hinaus werden auf Antrag der Steuerpflichtigen bis zum 31. Dezember 2020 bereits 


fällige oder fällig werdende Steuerzahlungen zinsfrei gestundet, soweit die Forderungen 


aufgrund finanzieller Probleme in Folge des Corona-Virus nicht geleistet werden können. 


Anträge auf Stundung sind bis zum 31. Dezember 2020 bei den zuständigen Finanzämtern zu 


stellen und können sich auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie die Umsatzsteuer 


beziehen. Darüber hinaus kann auf Antrag auch die Höhe der individuellen Vorauszahlung 


angepasst werden.


Zudem können bei den Finanzämtern auch Anträge auf Herabsetzung des 


Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer gestellt 


werden. Die Anpassung der Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer und die Stundung von 


Gewerbesteuern erfolgt auf Antrag durch die Gemeinden vor Ort. Die Gemeinde ist an den 


Bescheid des Finanzamts gebunden und wird die Gewerbesteuervorauszahlung anpassen.


Bei unmittelbar Betroffenen wird außerdem dem Grundsatz nach bis zum Ende des Jahres von 


Seiten der Steuerverwaltung auf Vollstreckungsmaßnahmen verzichtet. Dies betrifft 


beispielsweise mögliche Kontopfändungen. Gesetzlich anfallende Säumniszuschläge werden in 


dieser Zeit nicht erhoben.


Finanzminister Schäfer: „Wir haben unsere Finanzämter noch einmal sensibilisiert, so dass 


entsprechende Anträge zügig geprüft werden. Auf strenge Anforderungen bei der Prüfung der 


Anträge soll verzichtet werden. Indem etwa der Zeitpunkt der Steuerzahlung hinausgeschoben 


oder die Vorauszahlung unkompliziert und schnell angepasst wird, möchte auch die 


Steuerverwaltung ihren Beitrag leisten, damit die Liquiditätssituation der Betroffenen verbessert 
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wird. Alle betroffenen Bürger können auch selbst zu einer zügigeren Bearbeitung beitragen, 


indem sie das ELSTER-Onlineportal für die Anträge verwenden.“


Servicestellen der Finanzämter vorübergehend geschlossen 


Finanzämter arbeiten aber bis auf Weiteres weiter und sind telefonisch 
erreichbar


„Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie unserer Beschäftigten hat höchste Priorität. 


Aufgrund des Coronavirus haben die hessischen Finanzämter am Montag deshalb 


vorübergehend ihre Servicestellen für den Besucherverkehr geschlossen“, erklärte 


Finanzminister Schäfer. „Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und wollen unseren Beitrag 


dazu leisten, dass Bürgerinnen und Bürgern sowie unsere Bediensteten gesund bleiben. Darum 


schränken wir den Besucherverkehr in den Servicestellen ein“, bat Schäfer um Verständnis und 


fügte hinzu: „Selbstverständlich arbeiten die Finanzämter in Hessen trotz dieser Einschränkung 


bis auf Weiteres regulär weiter. Betroffene wenden sich wegen der für sie im Einzelfall in 


Betracht kommenden steuerlichen Hilfsmaßnahmen schriftlich, telefonisch oder per E-Mail 


bitte umgehend an das zuständige Finanzamt.“


Betroffene können ihr Anliegen auch formlos als E-Mail an die Poststelle des zuständigen 


Finanzamtes schicken. Auch für Unternehmer bleibt der zuständige Sachbearbeiter in den 


Finanzämtern erster Ansprechpartner. Die Kontaktdaten sind auf dem Steuerbescheid oder 


einem anderen Schreiben des Finanzamtes zu finden.


Zentrale Rufnummern der Finanzämter finden Sie auch unter:  finanzamt.hessen.de


Für allgemeine Fragen rund um die Steuererklärung steht den Steuerpflichtigen darüber hinaus 


von Montag bis Freitag, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr, auch die landesweite, kostenlose 


Servicenummer zur Verfügung: 0800 – 522 533 5. 


„Ich wünsche unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie allen Beschäftigten unserer Verwaltung 


eines: Bleiben Sie gesund!“, sagte der Minister.


Pressesprecher: Ralph-Nicolas Pietzonka


Pressestelle: 


Telefon: 


Telefax: 


E-Mail: 


Hessisches Ministerium der Finanzen


+49 611 32 24 57


+49 611 32 24 33


pressestelle@hmdf.hessen.de


Kontakt für Pressevertreter


HESSEN-SUCHE



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Service Hessen


sondervorauszahlung


AKTUELLES AUS HESSEN


Gehen Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und auf den Eintrag: Verknüpfung kopieren. 


Die kopierte Adresse fügen Sie einfach in Ihr RSS-Programm ein.


RSS-Newsfeed


KONTAKT


DATENSCHUTZ


IMPRESSUM


BILDNACHWEISE


INHALTSÜBERSICHT






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Anleitung zur Erstattung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung  


Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen setzen auf Antrag die 


Sondervorauszahlungen für Dauerfristverlängerungen bei der Umsatzsteuer für 


krisenbetroffene Unternehmen bis auf Null fest. 


Um eine schnelle Bearbeitung des Antrags zu gewährleisten, empfiehlt das 


Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen diesen Unternehmern die 


Verwendung des bekannten Vordrucks „Antrag auf Dauerfristverlängerung – 


Anmeldung der Sondervorauszahlung“ (USt 1 H). Der Antrag kann mit ELSTER 


erstellt und dem Finanzamt übermittelt werden.  


Auszufüllen ist die Zeile 22 mit einer „1“ und die Zeile 24. Die Eintragung in Zeile 24 


mit „0“ führt zu einer vollständigen Erstattung der Sondervorauszahlung.  


 








 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


www.bundesfinanzministerium.de 
 


   


 


  


      


POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    


  Nur per E-Mail  


 


Bundesverband der Deutschen 


Volksbanken und Raiffeisenbanken 


Schellingstraße 4 


10785 Berlin 


 


Bundesverband deutscher Banken e. V. 


Burgstraße 28 


10178 Berlin 


 


Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. 


Charlottenstraße 47 


10117 Berlin 


 


Bundesverband öffentlicher Banken 


Deutschlands e. V. 


Lennéstraße 11 


10785 Berlin 


 


Verband deutscher Pfandbriefbanken e. V. 


Georgenstraße 21 


10117 Berlin 


 


Bundesverband Investment 


und Asset Management e. V. 


Eschenheimer Anlage 28 


60318 Frankfurt am Main 


 


Verband der Auslandsbanken e.V.  


Weißfrauenstraße 9 - 12 


60311 Frankfurt/Main 


 


Gesamtverband der Deutschen 


Versicherungswirtschaft e. V. 


Wilhelmstraße 43/43 G  


10117 Berlin 


 


HAUSANSCHRIFT  Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


  BEARBEITET VON  OARin Simone Arens 


  REFERAT/PROJEKT  IV C 1 


  TEL  +49 (0) 30 18 682-3711 (oder 682-0) 


  FAX  +49 (0) 30 18 682-883711 


  E-MAIL  IVC1@bmf.bund.de  


  DATUM  16. März 2020 
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Seite 2 Verband der privaten 


Bausparkassen e.V. 


Referat für Betriebswirtschaft, 


Statistik & Bauspartechnik 


Klingelhöferstraße 4 


10785 Berlin 


 


Bundesverband Deutscher 


Kapitalbeteiligungsgesellschaften 


Reinhardtstraße 29 b 


10117 Berlin 


 


Clearstream Banking AG 


Tax Support Frankfurt 


Mergenthalerallee 61 


65760 Eschborn 
   


BETREFF  Einzelfragen zur Abgeltungsteuer; 


Ergänzung des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 (BSBl I S. 85) 
   


   ANLAGEN  1 


   GZ  IV C 1 - S 2252/19/10003 :002 


DOK  2020/0052329 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


mit dem Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuer-


gestaltungen vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) wurde die Berücksichtigung von 


Totalverlusten aus bestimmten privaten Kapitalanlagen neu geregelt. Dies löst eine Vielzahl 


von Änderungen von Randziffern sowie Ergänzungen in dem obigen BMF-Schreiben aus. 


Zudem berücksichtigt der beigefügte Entwurf entsprechend das BFH-Urteil vom 6. August 


2019, VIII R 18/16, zur steuerlichen Berücksichtigung des Forderungsverzichts und das BFH-


Urteil vom 24. Oktober 2017, VIII R 13/15, zur steuerlichen Berücksichtigung des 


Forderungsausfalls  


 


Der Entwurf geht zwingend davon aus, dass Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 5 und 


6 EStG nur in der Veranlagung berücksichtigt werden können. Im Kapitalertragsteuerverfahren 


ist dies nicht möglich, da ansonsten die Regelung leerlaufen würde.  


 


Der Entwurf enthält noch keine Regelungen aus dem Abgrenzungsbereich § 17/§20 EStG (z. B. 


Zweifelsfragen beim Forderungsverzicht mit Besserungsschein). Hierzu erfolgt eine gesonderte 


Änderung. 


 







 


Seite 3 Zudem wäre ich für eine Stellungnahme dankbar, ob Sie hinsichtlich des Vereinfachung des 


Verfahrens für die Fälle des § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG eine Regelung befürworten, nach der 


Aufwendungen für ein Termingeschäft, das der Absicherung eines Aktiengeschäftes dient, bei 


der Veräußerung dieser Aktien als Veräußerungskosten zu berücksichtigen sind. 


 


Für eine Stellungnahme Ihrerseits bis zum 13. April 2020 per E-Mail an IVC1@bmf.bund.de zu 


den angesprochenen Themen wäre ich dankbar. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Im Auftrag 


Hensel 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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Nur per E-Mail 


 


Oberste Finanzbehörden  


der Länder 


 


nachrichtlich: 


 


Bundeszentralamt für Steuern 


 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das BMF-Schreiben vom 


18. Januar 2016 (BStBl I S. 85) wie folgt geändert: 


 


Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt gefasst: 


 


„III. Gesonderter Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen   


(§ 32d EStG)         132 - 151 


 


1. Tarif (§ 32d Absatz 1 EStG)       132 - 133 


 


2. Ausnahmen vom Abgeltungsteuersatz § 32d Absatz 2 EStG  134 - 143 


 a) Zwingende Ausnahme bei Kapitalüberlassung an nahestehende 


Personen oder von Anteilseignern (§ 32d Absatz 2 Nummer 1 EStG) 134 - 137 


 b) Ausnahme auf Antrag bei bestimmter Beteiligungshöhe 


(§ 32d Absatz 2 Nummer 3 EStG)     138 - 143 


3. Erträge, die nicht dem Kapitalertragsteuerabzug bei einem 


inländischen Kreditinstitut unterlegen haben (§ 32d Absatz 3 EStG) 144 


4. Veranlagungs-Wahlrecht (§ 32d Absatz 4 EStG)    145 - 147 


5. Anrechnung ausländischer Steuern (§ 32d Absatz 5 EStG)   148 – 148a 


6. Günstigerprüfung (§ 32d Absatz 6 EStG)     149 – 151“ 


 


Randziffer 9 wird wie folgt gefasst:  


 


„Begriff des Termingeschäfts 


 


9 Der Begriff des Termingeschäfts umfasst sämtliche als Options- oder Festgeschäft 


ausgestaltete Finanzinstrumente sowie Kombinationen zwischen Options- und Festgeschäften, 


deren Preis unmittelbar oder mittelbar abhängt von 


 


 dem Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren, 
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 dem Börsen- oder Marktpreis von Geldmarktinstrumenten, 


 dem Kurs von Devisen oder Rechnungseinheiten, 


 Zinssätzen oder anderen Erträgen oder 


 dem Börsen- oder Marktpreis von Waren oder Edelmetallen. 


 


Dabei ist es ohne Bedeutung, ob das Termingeschäft in einem Wertpapier verbrieft ist, an 


einer amtlichen Börse oder außerbörslich abgeschlossen wird. Zu den Termingeschäften 


gehören insbesondere Optionsgeschäfte, Swaps, Devisentermingeschäfte und Forwards oder 


Futures (vgl. Rzn. 36 und 37) sowie Contracts for Difference (CFDs). CFDs sind Verträge 


zwischen zwei Parteien, die auf die Kursentwicklung eines bestimmten Basiswerts 


spekulieren. Basiswerte können beispielsweise Aktien, Indizes, Währungspaare oder 


Zinssätze sein. Zertifikate gehören nicht zu den Termingeschäften (vgl. Rz. 8a).  


 


 


Die Randziffern 60 bis 63 werden wie folgt gefasst: 


 


„c Veräußerungsbegriff (§ 20 Absatz 2 Satz 2 EStG) 


 


Forderungsausfall 


 


60 Der Forderungsausfall ist keine Veräußerung im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 2 EStG. Die 


Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten der Forderung sind einkommensteuerrechtlich 


insoweit ohne Bedeutung. Die ganze oder teilweise Uneinbringlichkeit einer 


Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 EStG führt zu einem 


steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7, 


Satz 2 und Absatz 4 EStG (BFH-Urteil vom 24. Oktober 2017, VIII R 13/15, BStBl II 2020 


S. XX). 


Die Uneinbringlichkeit einer Forderung liegt vor, wenn dem Gläubiger keine gesetzlich 


gebilligte Möglichkeit zur Durchsetzung des Anspruchs offensteht. Davon ist insbesondere 


dann auszugehen, wenn das Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt wurde. Nicht 


ausreichend ist die bloße Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 


Schuldners. Der Veräußerungsverlust errechnet sich aus dem Unterschied zwischen den 


Einnahmen aus der Rückzahlung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren 


sachlichen Zusammenhang mit dem Ausfall der Forderung stehen und den 


Anschaffungskosten der Forderung. Wegen der Verlustverrechnung wird auf Randziffer 


118 wird verwiesen. 


 


60a (Teil-) Kapitalauszahlungen im Rahmen eines Insolvenzplanes 


Zahlungen auf der Grundlage eines Insolvenzplanes führen, stellen, wenn sie niedriger als der 


Nennwert der Forderung sind, in Höhe des nicht zurückgezahlten Teils des Nennwertes zu 
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einem steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust gemäß in ihrer Eigenschaft als 


Teilkapitalrückzahlungskomponente ein Veräußerungsgeschäft des § 20 Absatz 2 Satz 1 


Nummer 7, Satz 2 und Absatz 4 EStG, mit dem Veräußerungsgewinn 0 € dar, wenn die 


Forderung zum Nennwert erworben worden ist. Der nicht zurückgezahlte Teil des 


Nennwertes ist als schlichter Forderungsausfall zu würdigen und einkommensteuerrechtlich 


unbeachtlich. 


 


Beispiel: 


 


Der Nennwert einer Anleihe beträgt 1.000 €. Auf Grundlage des Insolvenzplanes wurde dem 


Steuerpflichtigen A 20 % des Nennwerts (200 €) zurückgezahlt. Der Steuerpflichtige hat die 


Anleihe zum Nennwert erworben. 


 


Lösung: 


 


Hinsichtlich der Teilrückzahlung von 20 % des Nennwerts liegt ein Veräußerungsgeschäft 


im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 EStG vor. Der Veräußerungsgewinn 


beträgt 0 € (Rückzahlung in Höhe von 200 € abzgl. anteiliger Anschaffungskosten in Höhe 


von 200 €). Der nicht zurückgezahlte Teil des Nennwerts in Höhe von 800 € (80 %) ist als 


Veräußerungsverlust zu berücksichtigen schlichter Forderungsausfall zu werten und 


einkommensteuerrechtlich unbeachtlich. 


 


Forderungsverzicht 


 


61 Der Verzicht auf eine nicht werthaltige Forderung steht einem Forderungsausfall gleich 


und führt nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 sowie Absatz 4 EStG zu einem 


steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust (BFH-Urteil vom 6. August 2019, VIII R 


18/16, BStBl II 2020 S. XX) Der Anerkennung des Verlusts steht die Freiwilligkeit des 


Verzichts nicht entgegen. In Höhe des werthaltigen Teils der Forderung ist der Verzicht 


ertragsteuerlich unbeachtlich (unentgeltliche Übertragung). Die Regelungen zum 


Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz sind zu beachten. Der werthaltige Teil der 


Forderung bestimmt sich nach dem Teilwert im Zeitpunkt des Verzichts. 


Wegen der Verlustverrechnung wird auf Randziffer 118 verwiesen. 


 


Restrukturierung von Anleihen bei Kombination von Teilverzicht, Nennwertreduktion und 


Teilrückzahlung 


 


61b Vereinbaren der Anleiheschuldner und die Gläubiger im Rahmen einer Restrukturierung eine 


Kombination von Einzelmaßnahmen dergestalt, dass auf einen Teilbetrag der Nominalforde-


rung eine Rückzahlung zu erfolgen hat, auf einen Teilbetrag der Forderung verzichtet und für 
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den Restbetrag eine Reduzierung des Nennwertes der Forderung vorgenommen wird, liegt in 


Höhe des Teilverzichts ein steuerlich anzuerkennender Veräußerungsverlust gemäß § 20 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 sowie Absatz 4 EStG Forderungsausfall vor, der 


entsprechend Randziffer 60 des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 (BStBl I S. 85) 


einkommensteuerrechtlich ohne Bedeutung ist. 


 


Die teilweise Rückzahlung der Kapitalforderung führt zu Einkünften im Sinne des § 20 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 EStG. Steuerpflichtiger Gewinn/Verlust nach § 20 


Absatz 4 EStG ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Rückzahlungsbetrag und den 


anteiligen Anschaffungskosten. 


 


Die Nennwertreduktion führt nicht zu einer Veräußerung der Anleihe. Das Anschaffungs-


datum und die anteiligen Anschaffungskosten der reduzierten Nominalforderung sind zu 


berücksichtigen.  


 


Beispiel: 


 


A erwirbt am 15. Januar für 100 Euro eine Forderung mit einem Nominalwert in Höhe von 


100 Euro. Gemäß einer Restrukturierungsvereinbarung wird am 15. Februar der Nominalwert 


der Forderung auf 30 Euro reduziert, auf den ursprünglichen Nominalwert von 100 Euro 


werden 20 Euro zurückgezahlt und in Höhe von 50 Euro Nominalwert wird ein 


Forderungsverzicht vereinbart. 


 


Lösung: 


 


Aufgrund Teilrückzahlung in Höhe von 20 % des Nominalwertes erzielt A einen Veräuße-


rungsgewinn nach § 20 Absatz 2 Nummer 7und Satz 2 EStG in Höhe von 0 Euro 


(Rückzahlungsbetrag von 20 Euro abzüglich anteiliger Anschaffungskosten von 20 Euro). In 


Höhe des Teilverzichts von 50 Euro erzielt A einen Veräußerungsverlust. Die anteiligen, auf 


den Teilverzicht entfallenden Anschaffungskosten von 50 Euro sind gemäß Randziffer 60 


des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 nicht zu berücksichtigen. Die anteiligen, auf den 


reduzierten Nominalwert von 30 Euro entfallenden Anschaffungskosten betragen 30 Euro.  


Das Anschaffungsdatum ändert sich infolge der Nominalwertreduzierung nicht, die Anschaf-


fungskosten der Anleihe (100 Euro abzüglich 20 Euro, abzüglich 50 Euro) werden mit 30 Euro 


fortgeführt. 


 


Abwandlung: 


 


A erwirbt die gleiche Forderung am 15. Januar für 10 Euro mit einem Nominalwert in Höhe 


von 100 Euro. 
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Lösung: 


 


Aufgrund der Teilrückzahlung in Höhe von 20 % des Nominalwertes erzielt A einen Veräuße-


rungsgewinn nach § 20 Absatz 2 Nummer 7 Satz 2 EStG in Höhe von 18 Euro (Rückzah-


lungsbetrag von 20 Euro abzüglich anteiliger Anschaffungskosten von 2 Euro). Die anteili-


gen, auf den Teilverzicht entfallenden Anschaffungskosten von 5 Euro sind als 


Veräußerungsverlust gemäß Randziffer 60 des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 


nicht zu berücksichtigen. Die anteiligen, auf den reduzierten Nominalwert von 30 Euro 


entfallenden Anschaffungskosten betragen 3 Euro. Das Anschaffungsdatum ändert sich 


infolge der Nominalwertreduzierung nicht, die Anschaffungskosten der Anleihe (10 Euro 


abzüglich 2 Euro, abzüglich 5 Euro) werden mit 3 Euro fortgeführt. 


 


Ausbuchung wertloser WirtschaftsgüterLiquidation einer Kapitalgesellschaft 


 


63 Die Einziehung wertloser Wertpapiere führt gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 


und Absatz 4 EStG zu einem steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust. Ein 


Wertpapier ist wertlos, wenn der Handel mit dem Wertpapier eingestellt wurde, das 


Wertpapier aufgrund der Insolvenz der Kapitalgesellschaft eingezogen wurde oder das 


Wertpapier infolge der Herabsetzung des Kapitals ausgebucht wurde.  


Die Liquidation einer Kapitalgesellschaft ist keine Veräußerung der Anteile an dieser 


Kapitalgesellschaft (zur Steuerpflicht der Erträge, soweit es sich nicht um die Rückzahlung 


von Nennkapital handelt, vgl. § 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG). § 17 Absatz 4 EStG bleibt 


unberührt.“ 


 


 


Randziffer 118 wird wie folgt gefasst 


 


„6. Verluste (§ 20 Absatz 6 EStG)  


 


 


Verlustverrechnung 


 


118 Der Verlustausgleich nach § 20 Absatz 6 Satz 5 und 6 EStG findet nur im Rahmen der 


Veranlagung statt.  


 


Verluste aus Termingeschäften, insbesondere aus dem Verfall von Optionen, können nur 


mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit Einkünften aus Stillhalterprämien 


ausgeglichen werden, wenn sie nach dem 31. Dezember 2020 entstanden sind. Die 


Verlustverrechnung ist beschränkt auf 10.000 Euro. Nicht verrechnete Verluste können 
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auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in Höhe von 10.000 Euro mit Gewinnen 


aus Termingeschäften oder mit Einkünften aus Stillhalterprämien verrechnet werden, 


wenn nach der unterjährigen Verlustverrechnung ein verrechenbarer Gewinn verbleibt.  


 


Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, aus der 


Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG, aus der 


Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatzes 1 EStG auf einen 


Dritten oder aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Absatz 1 


EStG (im Folgenden: Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG) können nur mit 


Einkünften aus Kapitalvermögen ausschließlich der Gewinne aus Termingeschäften und 


Aktienveräußerungsgewinnen bis zur Höhe von 10.000 Euro ausgeglichen werden. Dies 


gilt auch für die wertlose Ausbuchung von Aktien. § 20 Absatz 6 Satz 4 findet insoweit 


keine Anwendung.  


Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in 


Höhe von 10.000 Euro mit Einkünften aus Kapitalvermögen ausschließlich der Gewinne 


aus Termingeschäften und Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden.  


 


Für die Verlustverrechnung in den Verlustverrechnungskreisen ist in der Veranlagung 


nachfolgende Reihenfolge zu berücksichtigen: 


1. Aktienveräußerungsgewinne/-verluste aus dem aktuellen Jahr; 


 Aktienveräußerungsverluste dürfen nur mit Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet 


werden. 


2. Gewinne/Verluste aus Termingeschäften aus dem aktuellen Jahr (die nach dem 31. 


Dezember .2020 entstehen) aus dem aktuellen Jahr: 


 Verluste aus Termingeschäften dürfen bis zur Höhe von 10.000 Euro mit Gewinnen 


aus Termingeschäften und Einkünften aus Stillhalterprämien verrechnet werden.  


3. Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG aus dem aktuellen Jahr dürfen nur 


bis zur Höhe von 10.000 Euro mit Gewinnen aus Kapitalvermögen mit Ausnahme 


von Gewinnen aus Termingeschäften und Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet 


werden. 


4. sonstige Kapitalerträge/Verluste aus dem aktuellen Jahr; 


sonstige negative Einkünfte aus § 20 EStG dürfen mit positiven Einkünften aus 


§ 20 EStG verrechnet werden. 


5. Verlustvorträge aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG; 


die Verlustvorträge dürfen nur mit nach Verrechnung gemäß Ziffer 1. und 4. ver-


bleibenden Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden. 


6. Verlustvorträge aus Termingeschäften im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3; 


 Die Verlustvorträge dürfen nur mit nach Verrechnung gemäß Ziffer 2 verbleibenden 


Gewinnen aus Termingeschäften und nur bis zur Höhe von 10.000 Euro verrechnet 


werden. 
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7. Verlustvorträge aus Verlusten im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG dürfen nur mit 


nach Verrechnung gemäß Ziffer 3 und 4 verbleibenden Gewinnen aus 


Kapitalvermögen und nur bis zur Höhe von 10.000 Euro mit Gewinnen aus 


Kapitalvermögen mit Ausnahme von Gewinnen aus Termingeschäften und 


Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden. 


8. sonstige Verlustvorträge im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG; 


 die Verlustvorträge dürfen mit positiven Einkünften nach Verrechnung gemäß Ziffer 1. 


bis 3. aus § 20 EStG verrechnet werden. 


 


Die Verlustverrechnung kann nicht auf Teilbeträge beschränkt werden. 


 


Nach § 43a Absatz 3 Satz 2 EStG hat die auszahlende Stelle unter Berücksichtigung des § 20 


Absatz 6 Satz 4 EStG im Kalenderjahr negative Kapitalerträge einschließlich gezahlter 


Stückzinsen bis zur Höhe der positiven Kapitalerträge auszugleichen. Diese institutsbezogene 


unterjährige Verlustverrechnung (vgl. auch Rz. 212) ist nur zeitlich vorrangig. Auf Antrag des 


Steuerpflichtigen ist im Rahmen der Veranlagung gemäß § 32d Absatz 4 EStG eine 


institutsübergreifende Verlustverrechnung (zwischen mehreren Depots bei unterschiedlich 


auszahlenden Stellen) durchzuführen (BFH-Urteil vom 29. August 2017, VIII R 23/15, BStBl 


II 2019 S. 54). 


 


Verluste aus Termingeschäften, die nach dem XX.XX.XXXX aber vor dem 1.1.2021 


entstanden sind, sind uneingeschränkt mit Gewinnen aus Kapitalvermögen verrechenbar.“ 


 


Nach Randziffer 148 wird eine neue Randziffer 148a eingefügt: 


 


„Anrechnung ausländischer Steuern bei ausländischen Investmenterträgen 


 


148a Nach § 32d Absatz 5 Satz 1 EStG sind höchstens 25 % ausländische Steuer auf den 


einzelnen Kapitalertrag anzurechnen. Bei ausländischen Investmenterträgen ist für die 


Berechnung des anrechenbaren Höchstbetrages der nach Ansatz der Teilfreistellung nach 


§ 20 InvStG verbleibende steuerpflichtige Investmentertrag maßgebend.  


 


Beispiel: 


 


Ein inländischer Privatanleger bezieht eine Ausschüttung eines ausländischen Auslands-


Immobilienfonds im Sinne des § 2 Absatz 9 Satz 2 InvStG in Höhe von 10.000 €. Nach 


Anwendung der Auslands-Immobilienteilfreistellung nach § 20 Absatz 3 Satz 2 InvStG in 


Höhe von 80 % sind nur 2.000 € der Investmenterträge steuerpflichtig. Die Ausschüttung 
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unterliegt im Sitzstaat des Investmentfonds einer Quellensteuer in Höhe von 30 %, also 


3.000 €. Das entsprechende DBA sieht einen Ermäßigungsanspruch von 15 % (hier 


1.500 €) vor. 


 


Lösung: 


 


Anrechnung in Höhe von 500 €; 


Höchstbetrag in Höhe von 500 € (2.000 € x 25 %) 


 


Wenn die auszahlende Stelle bei vor dem 1. Januar 2020 zugeflossenen Kapitalerträgen 


eine niedrigere ausländische Steuer angesetzt hat, als sich nach dieser Randziffer ergibt, ist 


es nicht zu beanstanden, wenn die auszahlende Stelle keine Korrektur vornimmt. Der 


Steuerpflichtige kann in diesen Fällen eine Korrektur nach § 32d Absatz 4 EStG im 


Veranlagungsverfahren beantragen.“ 


 


Randziffer 324 wird wie folgt gefasst: 


 


„324 Für die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne sind die Grundsätze 


dieses Schreibens mit Wirkung zum 1. Januar 2020 anzuwenden auf alle offenen Fälle 


anzuwenden. Im Übrigen ist dieses Schreiben auf Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 


2008 zufließen, sowie erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. Für die 


Kapitalertragsteuererhebung wird nicht beanstandet, wenn die Änderung der Rz. 227 in der 


Fassung des BMF-Schreibens vom 9. Dezember 2014 (BStBl I S. 1608) und der Rz. 57 erst 


zum 1. Januar 2016, die Änderung der Rz. 241 Beispiel 6 erst zum 1. Juli 2016 und die 


Änderung der Rz. 176 erst zum 1. Januar 2017 angewendet wird. Weiterhin wird nicht 


beanstandet, wenn für die Kapitalertragsteuererhebung die Änderung der Rzn. 27 und 32 in der 


Fassung des BMF-Schreibens vom 16. Juni 2016 zum 1. Januar 2017 angewendet wird. 


Die Änderungen der Randziffern 174, 251a bis 251c und 308a in der Fassung des BMF-


Schreibens vom 3. Mai 2017 sind erstmals ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden. 


Die Randziffern 26, 34 und 44 in der Fassung des BMF-Schreibens vom 12. April 2018 sind 


für die Kapitalertragsteuererhebung erstmals ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden. Es wird 


nicht beanstandet, wenn die Änderungen der Randziffern 100a, 108 und 110 in der Fassung 


des BMF-Schreibens vom 12. April 2018 bei Kapitalerhöhungen nach dem 31. Dezember 


2018 für die Kapitalertragsteuererhebung erstmals ab dem 1. Januar 2019 angewendet wer-


den. Weiterhin wird nicht beanstandet, wenn die Änderung der Randziffern 83, 84 und 129b 


in der Fassung des BMF-Schreibens vom 17. Januar 2019 für die Kapitalertragsteuererhebung 


erstmals für Kapitalerträge angewendet wird, die nach dem 31. Dezember 2018 zufließen.  
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Die Änderung der Randziffer 256a in der Fassung des BMF-Schreibens vom 17. Januar 2019 


ist erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 zufließen.  


Es wird nicht beanstandet, wenn die Änderung der Randziffer 59 in der Fassung des BMF-


Schreibens vom 10. Mai 2019 für die Kapitalertragsteuererhebung erstmals auf Kapital-


erträge, die ab dem 1. Januar 2020 zufließen, angewendet wird. Die Änderung der Randziffer 


8a in der Fassung des BMF-Schreibens vom 16. September 2019 ist für die 


Kapitalertragsteuererhebung erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die ab dem 1. Januar 


2020 zufließen. Die Randziffer 118 in der Fassung des BMF-Schreibens vom (bitte Datum 


der RS eintragen) ist mit Ausnahme von Verlusten aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Absatz 


2 Nummer 3 EStG erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 


2019 zufließen. Für Verluste aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 EStG 


ist Randziffer 118 erstmals ab 1. Januar 2021 anzuwenden.“ 


 


„325 Bei Sachverhalten, die unter die Regelung dieses Schreibens fallen, sind folgende BMF-


Schreiben nicht mehr anzuwenden: das BMF-Schreiben vom 30. April 1993 (BStBl I S. 343), 


6. Juni 1995 - IV B 4-S 2252-186/95, 9. Oktober 2012 (BStBl I S. 953), 5. Juli 2013 (BStBl I 


S. 881), 31. Juli 2013 (BStBl I S. 940), 12. September 2013 (BStBl I S. 1167), 3. Januar 2014 


(BStBl I S. 58), 9. Dezember 2014 (BStBl I S. 1608), 18. März 2015 (BStBl I S. 253), 27. 


Mai 2015 (BStBl I S. 473), und vom 31. August 2015 (BStBl I S. 662) und vom 10. Mai 


2017 (BStBl I S. 774).“ 


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 


Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik 


Themen - Steuern - Steuerarten - Abgeltungsteuer - (http://www.bundesfinanzministerium.de) 


zum Download bereit. 


 


Im Auftrag 


 



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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Steuerliche Berücksichtigung des Forderungsverzichts eines Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft nach Einführung der
Abgeltungsteuer


Leitsätze


1. Ein durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasster, unbedingter Verzicht eines Gesellschafters auf einen Teil der ihm
gegen die Kapitalgesellschaft zustehenden Darlehensforderung führt zu einer Einlage i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG,
soweit der Gesellschafter auf den werthaltigen Teil der Forderung verzichtet (Anschluss an Beschluss des Großen Senats
des BFH vom 09.06.1997 - GrS 1/94, BFHE 183, 187, BStBl II 1998, 307, unter C.II.4.). Dies setzt voraus, dass der
Verzichtsbetrag den Nennwert des nicht werthaltigen Teils der Forderung übersteigt. Stehen dem durch die Einlage bewirkten
Zufluss Anschaffungskosten in gleicher Höhe gegenüber, fällt kein Gewinn i.S. des § 20 Abs. 4 EStG an.
2. Der Verzicht des Gesellschafters auf den nicht werthaltigen Teil seiner Forderung gegen die Kapitalgesellschaft steht einer
Abtretung gleich und führt nach Einführung der Abgeltungsteuer zu einem gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG steuerlich zu
berücksichtigenden Forderungsausfall. Steuerliche Auswirkungen hat der Forderungsverzicht jedoch nur, wenn der
Steuerpflichtige für den nicht werthaltigen Teil der Forderung Anschaffungskosten getragen hat.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 20.01.2016 - 14 K 14040/13 wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Eheleute, die im Streitjahr (2010) zusammen zur Einkommensteuer
veranlagt wurden. Der Kläger war im Streitjahr mit 48,15 % an der ... GmbH (GmbH) beteiligt. Bis zum 31.12.2009
waren die ... AG (AG) und die ... Beteiligungsgesellschaft mbH (B-GmbH), die ebenfalls Anteilseigner der GmbH
waren, als typisch stille Gesellschafter beteiligt. Bei Beendigung der typisch stillen Beteiligungen war die GmbH nicht
in der Lage, die geleisteten Einlagen nebst Zinsen an die ausscheidenden stillen Gesellschafter auszuzahlen. Zum
31.12.2009 wies die GmbH einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 1.477.819,07 EUR auf.


2 Mit notariellen Verträgen vom 04.06.2010 und 26.03.2010 traten die AG und die B-GmbH ihre Forderungen gegen die
GmbH an den Kläger sowie den weiteren Gesellschafter C ab. Der Kläger erwarb Forderungen im Nennwert von
801.768,78 EUR. Der hierfür zu zahlende Kaufpreis betrug 364.154,60 EUR. Ein Teilbetrag in Höhe von 145.000 EUR
war sofort zu entrichten, der Restbetrag war über zehn Jahre, abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der
GmbH, gestundet. Zur Finanzierung des sofort fälligen Kaufpreisanteils nahm der Kläger ein Darlehen in Höhe von
80.000 EUR auf.


3 Hinsichtlich der abgetretenen Forderungen schloss der Kläger am 08.07.2010 mit der GmbH einen Darlehensvertrag
über 801.768 EUR mit einer Verzinsung von 7% p.a. Der Zinsanspruch sollte erst entstehen, wenn in der Bilanz der
GmbH erstmals kein "nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" mehr ausgewiesen wurde. Die Laufzeit des
Darlehens sollte am 31.12.2015 enden. Der Kläger verzichtete in der Vereinbarung auf einen Teilbetrag seiner
Darlehensforderung in Höhe von 275.000 EUR, ohne dass ein Rangrücktritt vereinbart wurde. Gleichzeitig wurde in
derselben Höhe eine Zuführung in die Kapitalrücklage der GmbH beschlossen. In der Bilanz der GmbH zum
31.12.2010 wurde das verbleibende Gesellschafterdarlehen des Klägers ausgewiesen.


4 In der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr erklärte der Kläger in der Anlage KAP lediglich Zinsaufwendungen
im Zusammenhang mit der Finanzierung des Kaufpreises für den Forderungserwerb in Höhe von 3.470 EUR. Er
beantragte die Günstigerprüfung für sämtliche Kapitalerträge, die Überprüfung des Steuereinbehalts für bestimmte
Kapitalerträge und die Anwendung der tariflichen Einkommensteuer (§ 32d Abs. 2 Nr. 3 des
Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung --EStG--).


5 Bei der Einkommensteuerfestsetzung für das Streitjahr erkannte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt
--FA--) die Finanzierungskosten zunächst nur teilweise an. Die Kläger legten u.a. wegen dieser nicht anerkannten
Werbungskosten Einspruch ein. Im Einspruchsverfahren erließ das FA einen Einkommensteueränderungsbescheid, in
dem es die Finanzierungskosten in voller Höhe steuermindernd berücksichtigte. Im Übrigen blieb der Einspruch ohne
Erfolg.
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6 Die Kläger erhoben wegen weiterer --vorliegend nicht mehr streitgegenständlicher-- Aufwendungen, die das FA
zunächst steuerlich nicht berücksichtigt hatte, Klage. Sie machten erstmals im Klageverfahren geltend, dass dem
Kläger aufgrund des Teilverzichts auf seine Forderung aus dem Gesellschafterdarlehen ein Veräußerungsverlust in
Höhe von 119.625 EUR entstanden sei. Er habe die Darlehensforderungen gegen die GmbH teilentgeltlich erworben
(43,5 %) und im Zusammenhang mit dem Darlehensverzicht im Nennbetrag von 275.000 EUR Anschaffungskosten in
Höhe von 119.625 EUR aufgewandt (43,5 % von 275.000 EUR). Dieser Verlust aus dem Forderungsverzicht sei als
negative Kapitaleinkünfte zu berücksichtigen und mit tariflich zu besteuernden Einkünften zu verrechnen.


7 Das Finanzgericht (FG) hat die Klage mit Urteil vom 20.01.2016 - 14 K 14040/13 mit der Begründung abgewiesen,
dass der von den Klägern geltend gemachte Verlust aus dem Forderungsverzicht weder gemäß § 17 EStG noch
gemäß § 20 EStG steuerlich zu berücksichtigen sei.


8 Mit der hiergegen gerichteten Revision rügen die Kläger die Verletzung formellen und materiellen Rechts.


9 Sie beantragen sinngemäß,


das angefochtene FG-Urteil aufzuheben und den Einkommensteueränderungsbescheid vom 20.11.2013 dahin zu
ändern, dass bei den Einkünften aus Kapitalvermögen des Klägers ein mit den tarifbesteuerten Einkünften
verrechenbarer Veräußerungsverlust in Höhe von 119.625 EUR in Ansatz gebracht wird.


10 Das FA beantragt,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen .


Entscheidungsgründe


II.


11 Die Revision ist unbegründet und nach § 126 Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen.


12 Das FG ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass der Kläger mit dem teilweisen Verzicht auf die
Darlehensforderung keinen nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Satz 2, Abs. 4 EStG steuerlich zu berücksichtigenden
Verlust erzielt hat.


13 Zwar kann --entgegen der Auffassung des FG-- der Forderungsverzicht eines Gesellschafters gemäß § 20 Abs. 2
Satz 1 Nr. 7, Satz 2 EStG zu negativen Einkünften führen, die unter den Voraussetzungen des § 32d Abs. 2 Nr. 1
Satz 1 Buchst. b EStG mit positiven Einkünften anderer Einkunftsarten zu verrechnen sind (§ 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 2
EStG). Im vorliegenden Fall führt der Forderungsverzicht nach den Grundsätzen der Entscheidung des Großen
Senats des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 09.06.1997 - GrS 1/94 (BFHE 183, 187, BStBl II 1998, 307) nicht zu einer
(verdeckten) Einlage, die nach Einführung der Abgeltungsteuer unter § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG fällt, da der Kläger nicht
auf den werthaltigen Teil seiner Forderung verzichtet hat. Nach Einführung der Abgeltungsteuer kann aber der
Verzicht auf den nicht werthaltigen Teil der Forderung zu negativen Kapitaleinkünften führen, da der Verzicht einer
Abtretung der Forderung nach § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG gleich steht. Jedoch hat der Kläger hinsichtlich des nicht
werthaltigen  Teils seiner Forderung keine Aufwendungen i.S. des § 20 Abs. 4 EStG getragen, so dass kein steuerlich
zu berücksichtigender Verlust vorliegt. Der von den Klägern gerügte Verstoß gegen § 119 Nr. 6 FGO liegt nicht vor.


14 1. Dem Kläger stand gegen die GmbH eine Darlehensforderung im Nennbetrag von 801.768 EUR und damit eine
Kapitalforderung i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG zu. Der ursprünglich gegen die GmbH gerichtete
Auseinandersetzungsanspruch der AG sowie der B-GmbH ist mit Vertrag vom 08.07.2010 in ein
Vereinbarungsdarlehen umgewandelt worden. Der Verzicht auf ein Gesellschafterdarlehen kann unter den
Voraussetzungen des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Satz 2 EStG zu negativen Einkünften aus Kapitalvermögen führen.
Das Verlustverrechnungsverbot des § 20 Abs. 6 EStG steht einer Verrechnung solcher negativer Kapitaleinkünfte mit
positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten nach § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 EStG nicht entgegen, wenn eine der
Voraussetzungen des § 32d Abs. 2 Nr. 1 EStG erfüllt ist. Dies ist gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG
vorliegend der Fall, da der Kläger zu mehr als 10 % an der GmbH beteiligt war, der er ein Darlehen i.S. des § 20
Abs. 1 Nr. 7 EStG gewährt hat. Er hat jedoch aufgrund des Forderungsverzichts keine negativen Kapitaleinkünfte
erzielt.


15 2. Der Verzicht eines Gesellschafters auf eine Forderung gegenüber seiner Kapitalgesellschaft führt nach der
Entscheidung des Großen Senats des BFH in BFHE 183, 187, BStBl II 1998, 307 (unter C.II.4.) zu einer Einlage der
Forderung i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG. Ist die erlassene Forderung nicht mehr vollwertig, so beschränkt sich die
Einlage auf den werthaltigen Teil. In Höhe des nicht werthaltigen Teils der Forderung liegt beim endgültigen Verzicht
ein Forderungsausfall vor, der --anders als nach der Rechtslage zum Zeitpunkt der Entscheidung des Großen Senats
des BFH in BFHE 183, 187, BStBl II 1998, 307-- nach Einführung der Abgeltungsteuer gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2
EStG steuerlich zu berücksichtigen ist (s. hierzu unter 3.).
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16 a) Nach der Entscheidung des Großen Senats des BFH in BFHE 183, 187, BStBl II 1998, 307 führt ein auf dem
Gesellschaftsverhältnis beruhender Verzicht eines Gesellschafters auf seine nicht mehr vollwertige Forderung
gegenüber seiner Kapitalgesellschaft zu einer Einlage, soweit der Kläger auf den werthaltigen Teil der Forderung
verzichtet. Daraus schließt der Senat, dass der Verzicht auf eine Teilforderung erst dann zu einer Einlage führt, wenn
der Verzichtsbetrag den Nennwert des nicht werthaltigen Teils der Forderung übersteigt. Soweit dies der Fall ist, liegt
eine Einlage vor, die nach der Einführung der Abgeltungsteuer nach § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG zu besteuern ist. Stehen
der Einlage (werthaltiger Teil der Forderung) Anschaffungskosten in gleicher Höhe gegenüber, entsteht durch die
Einlage gemäß § 20 Abs. 4 EStG kein Gewinn (vgl. Blümich/Ratschow, § 20 EStG Rz 391).


17 b) Vorliegend führt der teilweise Verzicht des Klägers auf seine entgeltlich erworbene Forderung nicht zu einer Einlage
i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG. Der Kläger hat im Streitjahr eine Forderung gegen die Gesellschaft im Nennwert von
801.768,78 EUR für einen Kaufpreis von 364.154,60 EUR erworben. Wenige Monate später hat er auf einen
Teilbetrag von 275.000 EUR verzichtet. Der Senat geht aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen dem Erwerb der
Forderung und dem Verzicht davon aus, dass die Forderung im Nennwert von 801.768 EUR zum Zeitpunkt des
Verzichts einen Teilwert in Höhe des Kaufpreises von 364.154 EUR hatte. Der Kläger hat danach nicht auf den
werthaltigen Teil der Forderung verzichtet. Hierfür wäre erforderlich gewesen, dass er auf einen Nennbetrag der
Forderung verzichtet, der den nicht werthaltigen Teil der Forderung in Höhe von rund 437.000 EUR (801.768 EUR ./.
364.154 EUR) übersteigt. Mit dem Teilverzicht in Höhe von 275.000 EUR, der unter diesem Betrag liegt, hat der
Kläger somit lediglich auf den nicht werthaltigen Teil der Forderung verzichtet.


18 c) Dem steht nicht entgegen, dass nach den Feststellungen des FG im Zusammenhang mit dem Darlehensteilverzicht
eine Zuführung zur Kapitalrücklage der GmbH beschlossen wurde. Der verzichtende Gesellschafter hat insoweit im
Rahmen von § 20 Abs. 2 EStG keine Dispositionsbefugnis.


19 3. Der Verzicht auf den nicht werthaltigen Teil der Forderung fällt --entgegen der Auffassung des FG-- unter den
Realisationstatbestand des § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG. Zu Unrecht geht das FA davon aus, dass sich die Rechtslage
nach Einführung der Abgeltungsteuer nicht geändert habe und beim Verzicht auf den nicht werthaltigen Teil der
Forderung ein steuerlich nicht zu berücksichtigender Forderungsausfall auf der privaten Vermögensebene vorliege (so
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017, 2015/0468306,
BStBl I 2016, 85, Rz 61 f.).


20 a) Nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG gehört zu den Einkünften aus Kapitalvermögen der Gewinn aus der
Veräußerung von sonstigen Kapitalforderungen jeder Art i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. Als Veräußerung in diesem
Sinne gelten gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 EStG auch die Einlösung, Rückzahlung, Abtretung oder verdeckte
Einlage in eine Kapitalgesellschaft. Der Veräußerung werden danach Ersatztatbestände gleichgestellt, um alle
Wertveränderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen zu erfassen (BTDrucks 16/4841, S. 56). Die
Ersatztatbestände unterliegen daher im Rahmen der Gewinnermittlung gemäß § 20 Abs. 4 EStG den gleichen
Grundsätzen (vgl. Senatsurteile vom 24.10.2017 - VIII R 13/15, BFHE 259, 535, zur Gleichstellung von Veräußerung
und Rückzahlung; vom 20.11.2018 - VIII R 37/15, BFHE 263, 169, zur Gleichstellung von Veräußerung und
Einlösung).


21 b) Soweit die Forderung nicht mehr werthaltig ist, bewirkt der Forderungsverzicht einen Forderungsausfall und steht so
dem ausdrücklich vom Gesetz erfassten Realisationsvorgang einer Abtretung i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG gleich
(so i.E. auch Stenert/ Selle, Die Unternehmensbesteuerung 2018, 181 f.; a.A. Schmidt/Levedag, EStG, 38. Aufl., § 20
Rz 150, 255: insgesamt verdeckte Einlage gemäß § 20 Abs. 2, Abs. 4 Satz 2 EStG). Wirtschaftlich betrachtet macht
es keinen Unterschied, ob der Gesellschafter eine Forderung an den Schuldner (die Gesellschaft) abtritt oder auf sie
verzichtet (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 183, 187, BStBl II 1998, 307, 311; vgl. auch
Jachmann-Michel, Betriebs-Berater 2018, 854, 861).


22 c) Der Anerkennung eines entsprechenden Verlustes steht die Freiwilligkeit des Verzichtes nicht entgegen (a.A. FG
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 12.07.2016 - 3 K 1133/14, Entscheidungen der Finanzgerichte 2016, 2073). § 20 Abs. 2
EStG differenziert nicht danach, ob Verluste zwangsläufig eintreten oder willentlich herbeigeführt werden. Soweit das
Steuergesetz an freie wirtschaftliche Dispositionen anknüpft, liegt es in der Natur der Sache, dass der Steuerpflichtige
den Zeitpunkt bzw. Zeitraum der Besteuerung bestimmen kann. Es steht grundsätzlich in seinem Belieben, ob, wann
und mit welchem Ertrag er z.B. Wertpapiere erwirbt und wieder veräußert. Der Steuerpflichtige macht insoweit
lediglich von gesetzlich vorgesehenen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch, missbraucht diese aber nicht (vgl. auch
Senatsurteil vom 12.06.2018 - VIII R 32/16, BFHE 262, 74, BStBl II 2019, 221).


23 4. Steuerliche Auswirkungen hat der Forderungsverzicht i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG nach § 20 Abs. 4 EStG,
wenn der Steuerpflichtige für den nicht werthaltigen Teil der Forderung Anschaffungskosten getragen hat. Dies ist
vorliegend nicht der Fall.


24 a) Nach der Regelung des § 20 Abs. 4 EStG ist ein Gewinn bzw. Verlust im Sinne des Absatzes 2 des § 20 EStG der
Unterschied zwischen den Einnahmen aus der Veräußerung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren
sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft stehen, und den Anschaffungskosten. Danach kann ein
Abtretungsverlust aus dem Verzicht auf eine Forderung als Realisationstatbestand (§ 20 Abs. 2 Satz 2 EStG) nur
entstehen, wenn dem nicht werthaltigen Teil abzugsfähige Anschaffungskosten zuzuordnen sind.
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25 b) Hat der Gesellschafter seiner Gesellschaft ein Darlehen gewährt, belaufen sich seine Anschaffungskosten
regelmäßig auf den Nennbetrag der ausgereichten Mittel. Hat der Gesellschafter die Forderung --wie im Streitfall der
Kläger-- von einem Dritten erworben, belaufen sich die Anschaffungskosten für die Forderung in der Regel auf den
Kaufpreis.


26 Da im Streitfall die vom Kläger getragenen Anschaffungskosten dem werthaltigen Teil der Forderung zuzuordnen sind,
entfallen keine abzugsfähigen Anschaffungskosten auf den nicht werthaltigen Teil (Forderungsausfall). Insoweit ist im
Rahmen von § 20 Abs. 4 EStG davon auszugehen, dass der Erwerber der Forderung nur Aufwendungen für den zum
Zeitpunkt des Erwerbs werthaltigen Teil der Forderung hat, auch wenn der Nennwert der Forderung höher ist und mit
deren Erwerb die Erwartung verbunden ist, dass die Forderung wieder werthaltig werden könnte.


27 c) Nach diesen Grundsätzen hat der Kläger keine Anschaffungskosten in Bezug auf den nicht werthaltigen Teil der
Forderung getragen, auf den er verzichtet hat. Er hat die Forderung im Nennwert von 801.768 EUR zum Kaufpreis
von 364.154 EUR erworben. Der Kaufpreis wurde bei wirtschaftlicher Betrachtung für den werthaltigen Teil der
Forderung aufgewandt. Der Verzicht in Höhe von 275.000 EUR bezog sich aber, wie unter II.2. ausgeführt, auf den
nicht werthaltigen Teil der Forderung, für den dem Kläger keine Anschaffungskosten entstanden sind. Seine
Leistungsfähigkeit wurde durch den Verzicht auf den nicht werthaltigen Teil der Forderung folglich nicht gemindert, so
dass kein steuerlich zu berücksichtigender Verlust vorliegt.


28 5. Schließlich liegt auch der von den Klägern gerügte Verstoß gegen § 119 Nr. 6 FGO nicht vor.


29 a) Ein Urteil ist i.S. des § 119 Nr. 6 FGO nicht mit Gründen versehen und deshalb verfahrensfehlerhaft, wenn den
Beteiligten die Möglichkeit entzogen ist, die getroffene Entscheidung auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen. Dies
ist dann der Fall, wenn die Begründung des Urteilsspruchs überhaupt oder im Hinblick auf einen selbständigen
prozessualen Anspruch oder ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel fehlt oder wenn die
Entscheidungsgründe nur aus inhaltsleeren Floskeln bestehen oder missverständlich und verworren sind (BFH-
Beschlüsse vom 15.12.2005 - IX B 98/05, BFH/NV 2006, 768; vom 26.02.2010 - VIII B 17/08, BFH/NV 2010, 1083,
und vom 01.02.2012 - VI B 71/11, BFH/NV 2012, 767).


30 b) Dies ist vorliegend nicht der Fall, auch wenn das FG zur Begründung seiner Entscheidung (teilweise) auf die
Ausführungen des FG Düsseldorf (Urteil vom 11.03.2015 - 7 K 3661/14 E, betreffend Forderungsausfall, aufgehoben
durch Senatsurteil in BFHE 259, 535) zurückgegriffen hat. Für die Kläger bestand die Möglichkeit, die vom FG
getroffene Entscheidung auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen. Dass die Begründung des FG die Kläger nicht
überzeugt und nicht ihren Erwartungen entspricht oder (möglicherweise) lückenhaft bzw. in dem dargelegten Sinne
teilweise rechtsfehlerhaft ist, stellt keinen Begründungsmangel i.S. des § 119 Nr. 6 FGO dar (vgl. BFH-Beschluss in
BFH/NV 2010, 1083).


31 6. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 74/19 vom 14.11.2019
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